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1. Lage und Abgrenzung des Plangebietes 

Das Plangebiet des Bebauungsplans befindet sich im Zentrum der Ortslage von 
Wörth am Rhein und umfasst eine Fläche von ca. 2,3 ha nördlich der Hanns-
Martin-Schleyer-Straße. 

 

 
Lage in der Gemeinde 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Flurstücke 338/3, 
338/4, 1478, 1477, 0472/2, 1472/3, 1472/4, 1472/5, 1472/6, 1472/1, 1476/1, 
1469/1, 1471/4, 351/2, 1475, 1474, 1471/2, 1466/3, 351/3, 1468/2, 1467/2, 
1463/2, 1468/3,1467/3, 1463/3, 1462/4, 1461/1, 1457/3, 351/4, 1462/2, 1322/2, 
1457, 1454, 1454/3, 1454/4, 1455, 1455/4, 1455/5, 1455/2, 1453/3, 1451/10, 
1451/12, 1453/4 (Moltkestraße), 1451/4, 1451/3, 1451/6, 1450/7, 1450/6, 
1450/3, 1450 und 1527/6 vollständig sowie die Flurstücke 338/9 (Herrenstraße) 
und 1435/83 (Hanns-Martin-Schleyer-Straße) teilweise.   

 

Die Abgrenzung des Geltungsbereichs ergibt sich aus folgendem Lageplan:  

 

Plangebiet 
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Abgrenzung des Geltungsbereiches 

 

Der genaue Verlauf der Plangebietsumgrenzungen sowie die einbezogenen 
Flurstücke werden aus der Planzeichnung gemäß § 9 Abs. 7 BauGB ersichtlich. 

 

2. Angaben zum Bebauungsplan 

2.1. Erforderlichkeit der Planaufstellung und Anlass der Bebauungsplanung 

Die Stadt Wörth am Rhein unterliegt einer stetigen Nachfrage nach Baugrund-
stücken für eine Wohnbebauung.  

Dieser Nachfrage nach Baugrundstücken für eine Wohnbebauung möchte die 
Stadt in einem für Wörth am Rhein sinnvollen und verträglichen Maß nachkom-
men, indem vorzugsweise die bestehenden Potenziale zur Nachverdichtung 
und Innenentwicklung innerhalb der bestehenden Ortslage in Anspruch genom-
men werden, bevor weitere Bauflächen im Außenbereich erschlossen werden. 

Aus diesem Grund nimmt die Stadt Wörth am Rhein seit 2021 am Förderpro-
gramm „Gut Wohnen in der Region! Baulandinitiative Rheinland-Pfalz“ teil, 
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dessen Ziel es ist, Kommunen mit wachsendem Wohnraumbedarf bei der Akti-
vierung und Entwicklung ihrer Innenentwicklungspotenziale zu unterstützen und 
geförderten Wohnraum zu schaffen. Über dieses Förderprogramm wird auch 
die wohnbauliche Entwicklung/ Nachverdichtung der Freifläche „Zwischen der 
Moltke- und Herrenstraße“ unterstützt. 

Die Stadt Wörth am Rhein stellt einen Bebauungsplan für die Flächen südlich 
der Ottstraße zwischen der Herrenstraße im Westen und der Moltkestraße im 
Osten auf. Der Bebauungsplan dient einerseits der planungsrechtlichen Absi-
cherung des Bestands und andererseits der innerörtlichen Nachverdichtung. 

  

Das Plangebiet „Zwischen der Moltke- und Herrenstraße“ ist zentral im Ortskern 
des Altorts von Wörth am Rhein gelegen und ca. 2,3 ha groß. Das Gebiet weist 
eine gute Verkehrsanbindung und Versorgungsinfrastruktur (Kindergarten, 
Grundschule, Nahversorgung im unmittelbaren Umfeld) auf.  

2018 wurde für den Altort Wörth ein „Altortrahmenplan“ erstellt, der Lösungsan-
sätze für eine Revitalisierung des Altortes beinhaltet und auch Vorschläge für 
die Nutzung der innerörtlichen Freiflächen aufzeigt, darunter auch das Gebiet 
„Zwischen der Moltke- und Herrenstraße“.  

Die wohnbauliche Entwicklung des Gebiets kam aber erst mit der Aufnahme der 
Stadt Wörth am Rhein in das Förderprogramm „Gut Wohnen in der Region! 
Baulandinitiative Rheinland-Pfalz“ auf die Agenda. Die Teilnahme an dem För-
derprogramm führte dazu, dass im Mai 2022 vom Stadtrat für das Gebiet „Zwi-
schen der Moltke- und Herrenstraße“ der Beschluss zur Aufstellung eines Be-
bauungsplans gefasst wurde. Der Geltungsbereich umfasst, neben der unbe-
bauten Freifläche selbst, auch die bestehende Bebauung der Moltkestraße, die 
bebauten Grundstücke südlich der Ottstraße und die bebauten Grundstücke 
westlich der Herrenstraße.   

Die Freifläche ist im Flächennutzungsplan der Stadt Wörth am Rhein als ge-
plante Wohnbaufläche dargestellt. Der Bestand entlang der Moltke- und Her-
renstraße ist überwiegend als Wohnbaufläche, der Bestand entlang der Ott-
straße als gemischte Baufläche dargestellt.   

Der Bebauungsplan ist in Anlehnung an einen städtebaulichen Entwurf erstellt, 
der 2023 als Sieger-Entwurf aus einer Mehrfachbeauftragung (ebenfalls geför-
dert durch das o.g. Förderprogramm) hervorging. Für die bestehende Bebau-
ung im Bereich Moltkestraße, Ottstraße und Herrenstraße sollen primär be-
standssichernde Festsetzungen getroffen werden. 

Wesentliche Ziele der Kommune bei der Aufstellung des Bebauungsplans sind 
daher: 

• die Nachverdichtung in Form einer rückwärtigen Bebauung großer, unge-
nutzter Freiflächen 

• Schaffung von Baugrundstücken für die Wohnnutzung durch die Nutzung 
von Baulandpotenzialen innerhalb der bestehenden Ortslage 

• planungsrechtliche Absicherung der bestehenden Bebauung und Ermög-
lichung einer moderarten Nachverdichtung im rückwärtigen Grundstücks-
bereich 
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2.2. Verfahrensart    

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt in einem Übergangsbereich 
zwischen den im Zusammenhang bebauten Ortsteilen und dem Außenbereich. 
Vorgesehen ist eine Neubebauung in einem bereits bislang durch eine bauliche 
Nutzung geprägten Bereich. Auch wenn es sich beim Planungsgebiet nicht um 
eine klassische Innerortslage, sondern vielmehr in den noch unbebauten Teil-
flächen um eine Außenbereichsinsel im Innenbereich handelt, wird der Bebau-
ungsplan als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB im be-
schleunigten Verfahren aufgestellt. 

Die rechtlichen Voraussetzungen für eine Anwendbarkeit des beschleunigten 
Verfahrens liegen vor, da das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 
25.04.2023 (4 CN 5/21) den Anwendungsbereich des § 13a BauGB näher prä-
zisiert und hier insbesondere eine Differenzierung zwischen dem für die Anwen-
dung von § 13a BauGB maßgebenden Siedlungsbereich und dem Innenbereich 
gemäß § 34 BauGB vorgenommen hat. Dabei wurde vom Bundesverwaltungs-
gericht folgender Leitsatz formuliert: 

„Ob eine diesseits der äußeren Grenzen der Ortslage gelegene Freifläche 
dem Siedlungsbereich zuzuordnen ist und folglich im Wege des beschleunig-
ten Verfahrens nach § 13a BauGB überplant werden kann, entscheidet sich 
nach der Verkehrsauffassung unter Beachtung siedlungsstruktureller Gege-
benheiten.“ 

Im Urteil selbst heißt es zudem:  

„Demgegenüber sind Flächen und Grundstücke, seien sie bebaut oder unbe-
baut, die diesseits der äußeren Grenze der Ortslage liegen, unabhängig von 
der Abgrenzung von Innen- und Außenbereich und folglich ungeachtet der 
Einordnung als sogenannte Außenbereichsinsel typischerweise Teil des 
Siedlungsbereichs, der vorrangig für eine Überplanung im Sinne einer städ-
tebaulichen Entwicklung in den Blick genommen werden soll und im Interesse 
der Schonung der freien Landschaft durch Vermeidung einer weiteren Ver-
siegelung von verfahrensmäßigen Erleichterungen profitiert.“ 

Das Plangebiet ist – insbesondere aufgrund der umgebenden Bestandsbebau-
ung und der nordwestlich an das Plangebiet angrenzenden Bahnlinie - als Ein-
heit im Siedlungsraum und als Teil der Siedlungsfläche wahrnehmbar.  

Die sonstigen Voraussetzungen des § 13a BauGB sind erfüllt, da 

• die nach dem Bebauungsplan zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 
Abs. 2 BauNVO weniger als 20.000 m² beträgt, 

• der Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, weder be-
gründet noch vorbereitet, 

• es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 
6 Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter (FFH- und Vogelschutzge-
biete), 
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• keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur 
Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen 
nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

 

2.3. Fachgutachten  

Zum Bebauungsplan wurden folgende Fachgutachten erstellt oder herangezo-
gen:  

• Kampfmitteluntersuchung: Bericht zur Luftbildauswertung“; erstellt durch: 
provisys GmbH, Dettenheim, 22.08.2023 

• Artenschutzgutachten: B-Plan Herren-/Moltkestraße Wörth – Erfassung von 
Brutvögeln, Reptilien sowie ausgewählten Insektenarten 2023 mit Arten-
schutzbeitrag“, Ber.G Beratung.Gutachten, Berg (Pfalz), Oktober 2023 

• Lärmschutzgutachten: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungs-
planverfahren „Zwischen Herren- und Moltkestraße“ erstellt durch: Ingeni-
eurbüro für Verkehrswesen Koehler&Leutwein, Karlsruhe, 05.09.2025 

• Verkehrsgutachten: Fortschreibung Verkehrstechnische Untersuchung zum 
Bebauungsplanverfahren „Zwischen der Herren- und Moltkestraße“, erstellt 
durch das Ingenieurbüro für Verkehrswesen Koehler&Leutwein, Karlsruhe, 
28.08.2025 

• Bodengutachten: Geotechnisches Gutachten zur Erstellung des Bebau-
ungsplanes „Zwischen Moltke- und Herrenstraße“, erstellt durch: Ingenieur-
gesellschaft Kärcher mbH, Wörth-Schaidt, 28.03.2024 

• „Wasserwirtschaftlicher Fachbeitrag im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens „Zwischen der Moltke- und Herrenstraße“ in Wörth am Rhein“, Pla-
nungsbüro Piske, Ludwigshafen, 02.09.2025 

 

2.4. Ursprüngliches Baurecht  

Das Gebiet befindet sich– in Bezug auf die bereits bebauten Flächen entlang 
der Erschließungsstraßen - planungsrechtlich zum weit überwiegenden Teil im 
unbeplanten Innenbereich gemäß § 34 BauGB. Im unbeplanten Innenbereich 
ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nut-
zung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die 
Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt 
bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden.   

Die derzeit unbebaute Fläche im Innenbereich des Plangebietes kann derzeit 
als Außenbereichsinsel im Innenbereich definiert werden. Gemäß § 35 BauGB 
sind Bauvorhaben im Außenbereich grundsätzlich unzulässig. Aufgrund dessen 
ist zur planungsrechtlichen Absicherung des Vorhabens die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes erforderlich.   

In Bezug auf das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubare Grundstücksflä-
che und die Erschließung überschreitet die geplante Bebauung den planungs-
rechtlichen Rahmen des § 34 BauGB. Aufgrund dessen wird die Aufstellung 
eines Bebauungsplanes erforderlich.  



 
Stadt Wörth am Rhein, Begründung zum Bebauungsplan „Zwischen der Moltke- und 
Herrenstraße“ Fassung zur Offenlage vom 05.09.2025 

 

 

Seite 9 

Lediglich ein kleiner Teilbereich im Süden des Plangebietes befindet sich inner-
halb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „BÜ-Beseitigung Zügel-
straße/Ottstraße; Straßenbau“ aus dem Jahr 2009. 

 

2.5. Bebauungspläne im Umfeld 

An das Plangebiet grenzt der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „BÜ-Be-
seitigung Zügelstraße/Ottstraße; Straßenbau“ aus dem Jahr 2009 an. Der Be-
bauungsplan setzt zum überwiegenden Teil Straßenverkehrs- und Bahnflächen 
sowie die entsprechenden Verkehrsgrünflächen fest. Im nördlichen Teilbereich 
erfolgt auf einer kleinen Fläche die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebie-
tes. 

 

 
Gesamter Geltungsbereich des Bebauungsplanes „BÜ-Beseitigung Zügelstraße/Ottstraße; 
Straßenbau“ 

 

Im Südosten wird der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „BÜ-Beseitigung 
Zügelstraße/Ottstraße; Straßenbau“ vom Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes „Zwischen der Moltke- und Herrenstraße“ überlagert. In diesem Teilbereich 
setzt der Ursprungsbebauungsplan öffentliche Grünflächen mit landespflegeri-
schen Maßnahmen sowie den Wendehammer am Südende der Moltkestraße 
fest.  

Plangebiet 
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Ausschnitt aus dem Bebauungsplan „BÜ-Beseitigung Zügelstraße/Ottstraße; Straßenbau“ 

 

Um die erforderliche Lärmschutzwand entlang der Hanns-Martin-Schleyer-
Straße sowie die Zufahrt zu dem öffentlichen Parkplatz an der Herrenstraße 
festsetzen zu können, wird in diesem Teilbereich eine Überplanung des Ur-
sprungsbebauungsplanes erforderlich.  

 

Diese Überlagerung mit einer planungsrechtlich festgesetzten öffentlichen 
Grünfläche mit landespflegerischen Maßnahmen löst einen gesonderten Aus-
gleichsbedarf aus, der unabhängig von den durch die jetzige Aufstellung des 
Bebauungsplanes ausgelösten Eingriffe zu bilanzieren ist.  

… wird ergänzt…  

 

3. Einfügung in die übergeordneten Planungen und Entwicklung aus dem 
Flächennutzungsplan 

3.1. Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar 

Im Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar sowie in der 1. Teiländerung des 
Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar ist das Plangebiet als Siedlungsflä-
che Wohnen dargestellt. Der Bebauungsplan passt sich damit an die flächen-
bezogenen Darstellungen der Raumnutzungskarte an.  

Die Stadt Wörth am Rhein ist als Mittelzentrum sowohl als „Siedlungsbereich 
Gewerbe“ als auch „Siedlungsbereich Wohnen“ eingeordnet. Daher ist hier der 
Bedarf zusätzlicher Bauflächen zu konzentrieren. 

Die Einhaltung der raumordnerischen Vorgabe zur Gemeindefunktion ist durch 
das Vorhaben gewahrt.  

 

Plangebiet 
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Ausschnitt aus dem Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar 

 

3.2. Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan II (FNP) der Stadt Wörth am Rhein aus dem Jahr 
2005 beinhaltet für das Plangebiet unterschiedliche Darstellungen.  

Der Bestand entlang der Moltke- und Herrenstraße ist überwiegend als Wohn-
baufläche im Bestand, der Bestand entlang der Ottstraße als gemischte Bauflä-
che im Bestand dargestellt. Die Fläche zwischen den genannten Straßen, wel-
che derzeit nicht bebaut ist, ist im Flächennutzungsplan der Stadt Wörth am 
Rhein als Wohnbaufläche in Planung dargestellt. 

Nördlich der Hanns-Martin-Schleyer-Straße ist eine öffentliche Grünfläche dar-
gestellt.  

Plangebiet 
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FNP II der Stadt Wörth am Rhein  

 

Mit der vorgesehenen Festsetzung der Art der baulichen Nutzung als Besonde-
res bzw. Allgemeines Wohngebiet entwickelt sich der Bebauungsplan zum 
überwiegenden Teil aus den Darstellungen des FNP.  

Lediglich im Bereich der Ottstraße, der als gemischte Baufläche im Bestand 
dargestellt ist, lässt sich der Bebauungsplan nicht aus dem Flächennutzungs-
plan entwickeln. Da der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren (§ 13a 
BauGB) aufgestellt wird und die geordnete städtebauliche Entwicklung im Ge-
meindegebiet durch die Abweichung vom Flächennutzungsplan nicht beein-
trächtigt wird, wird der Flächennutzungsplan gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB 
im Zuge einer Berichtigung angepasst. 

 

4. Fachrechtliche Schutzgebiete und Unterschutzstellungen 

4.1. Naturschutzrechtliche Schutzgebiete 

Wie ein Großteil der bebauten Gemarkung der Stadt Wörth am Rhein befindet 
sich das Plangebiet innerhalb des Landschaftsschutzgebiets Pfälzische Rhein-
auen.  

Gemäß der Rechtsverordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Pfälzische 
Rheinauen“ vom 17. November 1989 besteht der Schutzzweck des Land-
schaftsschutzgebietes in: 

• der Erhaltung der landschaftlichen Eigenart und Schönheit der Rhein-
auen mit ihren stehenden und fließenden Gewässern, insbesondere sei-
ner Altrheinarme, naturnahen Waldgebieten, Waldrandbiotopen, Lichtun-
gen, Feucht- und Nasswiesenbiotopen, 

Plangebiet 
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• der Erhaltung, Wiederherstellung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit 
des Naturhaushaltes für einen großräumigen ökologischen Ausgleich, 

• der Sicherung dieser naturnahen Rheinauenlandschaft für die Erholung. 

Im Landschaftsschutzgebiet ist es ohne Genehmigung der Landespflegebe-
hörde - unter anderem – verboten, bauliche Anlagen und Einfriedungen aller Art 
zu errichten oder zu erweitern oder Neu- oder Ausbaumaßnahmen im Straßen- 
und Wegebau durchzuführen. Gemäß § 1 Abs. 2 der Rechtsverordnung gelten 
die Verbote der Rechtsverordnung jedoch nicht für den Geltungsbereich eines 
Bebauungsplans. 

Da sich das Landschaftsschutzgebiet nahezu über die gesamte baulich ge-
nutzte Fläche der Gemarkung Wörth am Rhein erstreckt, ist eine Neuauswei-
sung von Wohnbauland auch an anderer Stelle nicht ohne Eingriff in das Land-
schaftsschutzgebiet möglich. 

Das Plangebiet befindet sich weiterhin innerhalb eines gentechnikfreien Gebiets 
nach § 19 LNatSchG. Darüber hinaus gibt es keine weiteren naturschutzrecht-
lichen Schutzgebiete. 

 

4.2. Wasserrechtliche Schutzgebiete 

Das gesamte Plangebiet befindet sich gemäß dem Landesamt für Umwelt 
Rheinland-Pfalz innerhalb eines Risikogebietes außerhalb von Überschwem-
mungsgebieten.  

Im Übrigen befindet sich das Plangebiet weder innerhalb eines durch Rechts-
verordnung festgesetzten Überschwemmungsgebiets noch anderer wasser-
rechtlicher Schutzgebiete.  

 

4.3. Denkmalschutz 

Im Plangebiet selbst befinden sich keine denkmalgeschützten Gebäude. Auch 
aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Wörth am Rhein ergeben sich keine 
Hinweise auf denkmalschutzrechtliche Belange innerhalb des Plangebietes.  

Dennoch ist es möglich, dass sich im Planungsgebiet bisher nicht bekannte 
Kleindenkmäler (wie Grenzsteine) befinden können. Diese sind zu berücksich-
tigen und dürfen im Zuge von Bauausführungsarbeiten nicht berührt oder von 
ihrem angestammten, historischen Standort entfernt werden. 

Im Bebauungsplan ist daher ein Hinweis auf die Beachtung der Bestimmungen 
des Denkmalschutzgesetzes bei durchzuführenden Tiefbauarbeiten im Bauge-
biet verankert.   

 

5. Bestandssituation im Plangebiet  

5.1. Vorhandene und umgebende Nutzung 

Das Plangebiet ist derzeit entlang der äußeren Erschließungsstraßen (Molt-
kestraße, Herrenstraße und Ottstraße) durchschnittlich bis zu einer Tiefe von 
20-30 m ab der jeweiligen Straße in einer für die Dörfer der Pfalz typischen 
Haus-Hof-Bauweise bebaut. 
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Die restliche rückwärtige Plangebietsfläche ist derzeit ungenutzt und zeigt sich 
als Wiesenfläche mit randlichem Gehölzbestand.  

Im südlichen Teil des Plangebietes befindet sich die stark bewachsene Stra-
ßenböschung zur Hanns-Martin-Schleyer-Straße. Östlich des Wohngebäudes 
Herrenstraße 18 befindet sich ein öffentlicher, geschotterter Parkplatz. Dieser 
wurde im Zuge der Sanierung der Ottstraße als Provisorium hergestellt, soll je-
doch zukünftig planungsrechtlich abgesichert werden.  

 

Im Umfeld des Plangebiets liegt überwiegend wohnbauliche Nutzung mit ver-
einzelt gewerblicher Nutzung entlang der Ottstraße vor. Im Süden folgen – über 
der Bahnlinie und der Hanns-Martin-Schleyer-Straße gewerbliche Nutzungen.  

 

 
Luftbild des Plangebiets (Quelle: LANIS) 

 

5.2. Vorhandene Erschließung und technische Infrastruktur  

Das Plangebiet ist aktuell über die Herrenstraße im Osten, die Moltkestraße im 
Westen sowie die Ottstraße im Norden erschlossen.  

Plangebiet 
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Die Moltkestraße endet im Süden in einem Wendehammer, von welchem ein 
Fußweg – unter der Hanns-Martin-Schleyer-Straße hindurch - in Richtung Os-
ten und Westen abzweigt. Die Hanns-Martin-Schleyer-Straße, welche den alten 
Ortskern von Wörth am Rhein mit den jüngeren Baugebieten im Osten verbin-
det, kann aufgrund der Höhenlage vom Plangebiet aus nicht erreicht werden.   

Der bestehende Gehweg auf der Westseite der Moltkestraße befindet sich auf 
den jeweiligen Privatgrundstücken. 

Der zentrale, unbebaute Teil des Plangebietes kann derzeit lediglich über einen 
unbefestigten Fußweg, welcher im nördlichen Teil des Plangebietes von der 
Moltkestraße abzweigt, erreicht werden. Für die geplante rückwärtige Bebau-
ung besteht damit derzeit noch keine ausreichende verkehrliche Erschließung. 

Das Plangebiet ist durch die bestehende Leitungsinfrastruktur in den rings um 
das Plangebiet angrenzenden Straßen bereits vollständig erschlossen. 

 

Die bestehende Löschwasservorhaltung wurde durch die im Jahr 2010 durch-
geführte und im Jahr 2017 überprüfte Simulation mit einer Leistungsfähigkeit 
von max. 96 m³/h über einen Zeitraum von 2 Stunden im Bereich der nördlichen 
Herrenstraße und der Moltkestraße, sowie von max. 192 m³/h über einen Zeit-
raum von 2 Stunden über einen bzw. zwei Hydranten in der Ottstraße berech-
net. Ein Löschwasserangebot von 96 m³/h über einen Zeitraum von 2 Stunden 
ist für die bestehende und geplante Bebauung ausreichend. 

 

5.3. Vorhandener Zustand von Natur und Landschaft 

Das Planungsgebiet zeigt sich ca. zur Hälfte als eine baulich genutzte und durch 
Gebäude und private Hof- und Wegeflächen versiegelte Fläche.  

Der zentrale, unbebaute Teil des Plangebietes zeigt sich als Wiesenfläche mit 
Gehölzbestand, welche den heimischen Vogelarten und Tierarten der Siedlung 
und des Siedlungsrandes einen entsprechenden Lebensraum bietet. Durch die 
Bahnlinie und die Hanns-Martin-Schleyer-Straße, welche direkt südlich bzw. 
südwestlich an das Plangebiet angrenzen, kommt es bereits heute zu erhebli-
chen Störwirkungen innerhalb des Plangebietes. 

 

5.4. Artenschutz 

Für die bislang unbebauten Teile des Plangebietes kann nicht abschließend 
ausgeschlossen werden, dass besonders geschützte Arten bzw. streng ge-
schützte Arten im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes (insbesondere Ei-
dechsen oder europäische Vogelarten) vorkommen. Ist dies der Fall, werden 
die Bestimmungen in den §§ 44 ff Bundesnaturschutzgesetz maßgebend. Ge-
mäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz gelten für die besonders geschützten Arten 
umfassende Zugriffsverbote. 

Bei nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben gelten 
die Bestimmungen jedoch nur für die in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufge-
führte Tier- und Pflanzenarten sowie die heimischen europäischen Vogelarten 
gemäß Art. 1 Vogelschutzrichtlinie. Ein Verstoß gegen das Störungsverbot und 
das Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten liegt zudem in 
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diesem Fall nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder 
Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten streng geschützter Ar-
ten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

Da das Vorkommen geschützter Arten jedoch nicht abschließend ausgeschlos-
sen werden kann, wurde zur Planung frühzeitig eine artenschutzrechtliche Po-
tenzialuntersuchung erstellt („B-Plan Herren-/Moltkestraße Wörth – Erfassung 
von Brutvögeln, Reptilien sowie ausgewählten Insektenarten 2023 mit Arten-
schutzbeitrag“, Ber.G Beratung.Gutachten, Berg (Pfalz), Oktober 2023), bei der 
die Flächen bezüglich ihrer Funktion als potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten für Vögel und andere Tiere gutachterlich untersucht wurden. 

Die Untersuchung kommt zu folgenden Ergebnissen: 

Das Plangebiet weist eine Fläche von ca. 2,3 ha auf, wovon sich ca. 1,2 ha auf 
versiegelte Fläche der Bestandsgebäude und der Moltkestraße verteilen. Der 
zentrale Teil wird von einer Mähwiese bestimmt, die westlich und östlich durch 
Gehölzbestände zu den angrenzenden Hausgärten und südlich durch einen Ge-
hölzbestand im Böschungsbereich der in erhöhter Lage verlaufenden Hanns-
Martin-Schleyer-Straße begleitet wird.  

Für das Untersuchungsgebiet wurden vom Gutachter im Jahr 2023 insgesamt 
10 Übersichtbegehungen durchgeführt. Dabei wurden alle Gehölzstrukturen auf 
potenzielle Neststandorte von Vögeln und mögliche Quartiere von Fledermäu-
sen untersucht.  

Die Suche nach artengruppenübergreifend relevanten Strukturen erbrachte den 
Nachweis von zwei Neststandorten von Großvögeln in den Gehölzen im Süden 
des Plangebietes zur Hanns-Martin-Schleyer-Straße hin. Bei den Nestbauten 
sind als Erbauer laut Gutachter vermutlich Elstern zu nennen. In einer abgestor-
benen Zwetschge im Gehölzzug westlich an das Grünland angrenzend wurde 
darüber hinaus eine Baumhöhle eingemessen. Weitere Strukturen konnten im 
Gebiet nicht erfasst werden, es waren allerdings nicht alle Gehölzbereiche ein-
sehbar, sodass nicht ausgeschlossen werden kann, dass weitere Baumhöhlen 
oder ähnliche Strukturen, wie beispielsweise Nistkästen in Gehölzen der an-
grenzenden Hausgärten vorhanden sind. 

Bei den Gehölzstrukturen im Plangebiet handelt es sich laut Gutachter zum 
größten Teil um Heckensträucher und Kleinbäume, vor allem jene westlich des 
Grünlandes. Die Gehölze im Süden an der Böschung zur hoch gelegenen 
Hanns-Martin-Schleyer-Straße werden zum größten Teil aus Robinien jüngeren 
bis mittleren Alters gebildet mit darunter wachsenden Sträuchern und Brombe-
erbewuchs. Aufgrund dieser Ausstattung sind Strukturen in Gehölzen nur ver-
einzelt ausgebildet, weshalb den Gehölzbeständen unter diesen Gesichtspunk-
ten gemäß dem Gutachten keine hohe Wertigkeit zugesprochen werden kann.  

Die beiden Nestbauten im Gehölzbestand zur Hanns-Martin-Schleyer-Straße, 
die vermutlich von Elstern errichtet wurden, gelten außerhalb der Brutzeit nicht 
als Fortpflanzungs- und Ruhestätten in Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG, 
da deren durch eine Haube nach oben hin abgeschirmten Brutnester von streng 
geschützten Greifvogelarten in aller Regel nicht genutzt werden können und die 
meist im Umfeld von Brutnestern angelegten Spielnester meist nicht geeignet 
sind, Greifvögeln Horstmöglichkeiten zu bieten. 
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Vögel 

Im Zuge der durchgeführten Erfassung von Brutvögeln wurden insgesamt 19 
Vogelarten im Plangebiet oder direkt daran angrenzend nachgewiesen. Von 
diesen 19 Vogelarten konnten für elf Arten Brutvorkommen innerhalb des Plan-
gebietes festgestellt werden, bzw. es bestand dringender Brutverdacht für 
diese. Die übrigen acht Arten erwiesen sich dagegen als Nahrungsgast unter-
schiedlicher Intensität oder überflogen das Plangebiet ohne erkennbaren Bezug 
zu diesem.   

Unter den 19 Arten sind sechs Arten besonderer Planungsrelevanz vertreten, 
von denen jedoch lediglich der Haussperling als Brutvogel auch innerhalb des 
UGs vorgefunden werden konnte. Brutplätze waren allesamt an Bestandsge-
bäuden der umliegenden Straßen zu finden. Rotmilan, Star, Stockente, Turm-
falke und Weißstorch als die fünf weiteren Arten besonderer Planungsrelevanz 
nutzten das Gebiet dagegen entweder als Nahrungshabitat oder wurden ledig-
lich im Überflug registriert und aufgenommen. 

Das Untersuchungsgebiet stellt für Brutvögel besonderer Planungsrelevanz laut 
Aussage des Gutachters nur eine untergeordnete Rolle dar. Hier ist einzig der 
Haussperling als Brutvogel innerhalb der Abgrenzung des Plangebietes kartiert, 
die übrigen fünf Arten dieser Einstufung wurden dagegen nur durch Einzelnach-
weise oder im Überflug ohne erkenntlichen Bezug zum Plangebiet beobachtet.  

Ein Brutvorkommen des Haussperlings an dem städtischen Gebäude in der 
Herrenstraße 14, welches für eine weitere Zuwegung zum Baugebiet abgeris-
sen werden soll, konnte nicht festgestellt werden. Somit ist von einem Brutplatz-
verlust durch das Planungsvorhaben zu diesem Zeitpunkt nicht auszugehen, da 
in die übrigen Bestandsgebäude nicht eingegriffen wird. Für den Haussperling 
werden somit einzig Nahrungsflächen durch das Überplanen der Offenlandbe-
reiche in Anspruch genommen. Es dürfte sich bei der geplanten Eingriffsfläche 
jedoch nicht um essenzielle Nahrungshabitate für den Haussperling handeln. 
Zudem kann der Haussperling auch von der Neubebauung der Fläche profitie-
ren, indem sich an zukünftigen Gebäuden neue Brutplatzmöglichkeiten erge-
ben.  

Die weiteren Arten, die mit Brutnachweis oder Brutverdacht belegt sind, sind 
solche, die im Allgemeinen als störungstolerant und darüber hinaus weit ver-
breitet einzuordnen sind. Hierunter fallen: Amsel, Blaumeise, Grünfink, Haus-
rotschwanz, Heckenbraunelle, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, Ringeltaube, 
Rotkehlchen und Zilpzalp. Für die genannten Vogelarten, die bis auf den Haus-
rotschwanz allesamt der Gilde der „ungefährdeten Brutvogelarten mit Gehölz-
bindung“ zuzurechnen sind, ist von einem bau- und anlagebedingten Verlust 
der Fortpflanzungshabitate auszugehen. Für diese Arten mit nur geringen An-
sprüchen an die Habitatausstattung ihrer Siedlungsräume kann aber davon aus-
gegangen werden, dass sie dem Verlust von Habitatflächen kleinräumig aus-
weichen können und werden. Somit sind nur geringfügige Betroffenheiten für 
ungefährdete Brutvogelarten mit Bindung an Gehölze festzustellen. 

 

Reptilien 

Insgesamt konnten mit Blindschleiche (Anguis fragilis), Mauereidechse (Podar-
cis muralis) und Schlingnatter (Coronella austriaca) von Seiten des Gutachters 
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drei Reptilienarten nachgewiesen werden. Davon sind mit Mauereidechse und 
Schlingnatter zwei Arten darunter, die als Arten des Anhangs IV der FFH-Richt-
linie nach BNatSchG streng geschützt und somit als besonders planungsrele-
vant einzuordnen sind.  

Die Mauereidechse war mit insgesamt 37 Nachweisen die am häufigsten nach-
gewiesene Art. Mit 27 Nachweisen stellte der Durchgang am 7. Mai das Maxi-
mum an Nachweisen dar. Schwerpunkte bildeten dabei drei Bereiche, einmal 
im nördlichen Teil des Plangebietes, im Umfeld der Zuwegung zum Grünland 
von der Moltkestraße, um das Wohngebäude der Herrenstraße 18 im Ostteil 
sowie am Südende der Moltkestraße im Südwesten des Plangebietes, was auf 
die Gegebenheiten vor Ort zurückzuführen war, da die Tiere in den Bereichen 
zu diesem Zeitpunkt an Mauern, Gabionen, Hauswänden, lagerndem Bauschutt 
oder an den Füßen von in der Moltkestraße aufgestellten Bauschildern saßen. 
Weniger Nachweise waren dagegen auch strukturbedingt im Inneren des Plan-
gebietes zu finden. Hier gelangen Funde meist unter den dort am Rande des 
Grünlands ausgelegten künstlichen Verstecken (kV).  

Ebenfalls unter Zuhilfenahme der kV konnte die Blindschleiche als weitere Rep-
tilienart nachgewiesen werden, die vor allem an der Ostseite im Übergang von 
Grünland zur Heckenstruktur auftrat. Insgesamt konnten elf Individuen gezählt 
werden. Das Maximum an Funden war für die Blindschleiche mit sechs Nach-
weisen der Durchgang am 23. Mai 2023, an dem unter einem kV sogar gleich 
vier Individuen gleichzeitig vorgefunden wurden.   

Etwas überraschend konnte am 7. Mai 2023 eine Schlingnatter sich sonnend 
auf einem kV direkt südlich von Wohnhaus Herrenstraße 18 vorgefunden wer-
den. Bei diesem einen Fund blieb es über den Untersuchungszeitraum.    

Die Vorkommen der Mauereidechse sind nach Aussage des Gutachters stark 
auf die vorhandenen Siedlungsstrukturen wie Mauern, Gabionen, Steinhaufen, 
Bauschuttablagerungen und sonstige befestigte Anlagen bezogen. Die Rand-
bereiche um das zentrale Grünland stellen dagegen nur einen Sekundarlebens-
raum dar. Eine größere Metapopulation ist dem Gutachter aus dem naheliegen-
den Bahnhofs- und Gleisbereich bekannt und strahlt von dort über die Gleisan-
lagen weit in die Siedlungsbereiche aus. Die Vorkommen innerhalb des Plan-
gebietes stehen so auch in Zusammenhang mit den Vorkommen aus dem süd-
westlich liegenden Gleisbereich.  

Gleiches kann für die Schlingnatter vermutet werden, die im Bereich um das 
Bahnhofsgelände und daran angrenzende Bereiche in teils größerer Anzahl vor-
kommt. Generell kann vermutet werden, dass die sehr heimlich lebende Art wei-
ter verbreitet ist als angenommen. Im Plangebiet stellen die randlichen Bereiche 
um das Grünland sowie die eher extensiv genutzten Gärten der umliegenden 
Siedlung den Schwerpunkt als Lebensraum dar.  

Die Blindschleiche als Art allgemeiner Planungsrelevanz besiedelt vor allem die 
randlichen Strukturen entlang der Gehölzbereiche im östlichen Teil des Plange-
bietes, die deren Hauptlebensraum bilden.  

Die Reptilien sind durch Eingriffe in deren Vorkommensbereiche einer direkten 
Betroffenheit in Form von Lebensraumverlust ausgesetzt, wodurch sich auch 
das Verletzungs- und Tötungsrisiko laut Gutachter unausweichlich erhöht, soll-
ten keine angemessenen Vermeidungsmaßnahmen umgesetzt werden. 
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Schmetterlinge 

Vorkommen von oxalatarmen Ampferstauden, die der Große Feuerfalter zur Ei-
ablage nutzt, sind im Untersuchungsgebiet vor allem im Südosten – dort im Bö-
schungsbereich zur Herrenstraße und um den Schotterparkplatz vor Haus Nr. 
18 – zu finden. Zudem konnten noch zwei einzeln stehende Stauden ganz am 
Südrand des zentralen Grünlands gefunden werden, der Rest des Grünlands 
war dagegen frei von den für die Art relevanten Ampferstauden. Eifunde vom 
Großen Feuerfalter konnten jedoch von Seiten des Gutachters trotz intensiver 
Suche zum Ende der Hauptflugzeiten der ersten und zweiten Generation nicht 
erbracht werden.  

Da zum vergleichbaren Zeitpunkt der Begehung in anderen Untersuchungsge-
bieten Nachweise erbracht werden konnten, kann das Erfassungsdatum zum 
Artnachweis als geeignet betrachtet werden. Daraus ist abzuleiten, dass die Art 
das Plangebiet als Reproduktionshabitat nicht aufsucht und somit dort auch 
nicht vorkommt, wenngleich durch das Vorhandensein von den entsprechenden 
Raupenfraßpflanzen ein Potenzial für den Großen Feuerfalter vorhanden ist. 

Vorkommen von besonders planungsrelevanten Schmetterlingsarten konnten 
im Plangebiet während der Begehungen nicht nachgewiesen werden, bzw. es 
fehlen innerhalb des Untersuchungsbereichs die – bis auf solche für den Gro-
ßen Feuerfalter – grundlegenden Nahrungs- bzw. Raupenfraßpflanzen.  

Eine Betroffenheit liegt demnach für die Schmetterlinge besonderer Planungs-
relevanz nicht vor. 

 

5.5. Bodenschutz  

Das Plangebiet ist entlang der äußeren Erschließungsstraßen bereits überwie-
gend versiegelt.  

Unversiegelte Bodenflächen, die noch die natürlichen Bodenfunktionen aufwei-
sen, finden sich im Zentrum des Plangebiets im Bereich der Wiesenfläche sowie 
im Bereich der privaten Gärten. Aufgrund der Lage im Bereich des Ortskerns   
ist jedoch auch für die derzeit unbebaute Fläche damit zu rechnen, dass die 
natürlichen Bodenverhältnisse in der Vergangenheit bereits durch menschli-
chen Eingriff gestört wurden. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand bestehen im Bereich des Plangebiets jedoch 
keine Hinweise auf das Vorhandensein den Boden belastender Stoffe, die eine 
Gefährdung der angestrebten Nutzungen darstellen würden. Gemäß Bodengut-
achten (Geotechnisches Gutachten zur Erstellung des Bebauungsplanes „Zwi-
schen Moltke- und Herrenstraße“, erstellt durch: Ingenieurgesellschaft Kärcher 
mbH, Wörth-Schaidt, 28.03.2024) ist das Plangebiet nicht als bodenschutz-
rechtlich relevante Fläche im Bodenschutzkataster des Landes Rheinland-Pfalz 
erfasst. Weiterhin wurden bei der Baugrunderkundung keine organoleptischen 
Auffälligkeiten festgestellt, welche auf erhöhte Schadstoffgehalte hinweisen 
könnten. Eine Gefährdungsabschätzung für die Wirkungspfade Boden-Mensch 
und Boden-Grundwasser wird daher laut Gutachter nicht erforderlich.  

Sollten dennoch wider Erwarten Bodenbelastungen gegeben sein, reichen die 
bestehenden gesetzlichen Regelungen des Bodenschutzrechtes aus, um die 
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eventuell aus bodenschutzrechtlichen Gründen erforderlichen Maßnahmen 
(z. B. Untersuchungen, Sanierungsmaßnahmen, Bauverbote) gegenüber den 
Verantwortlichen anordnen zu können. 

 

5.6. Kampfmittel 

Bereits frühzeitig im Bebauungsplanverfahren wurde eine Kampfmittelrisikoprü-
fung durch eine Luftbildauswertung erstellt („Bericht zur Luftbildauswertung“; er-
stellt durch: provisys GmbH, Dettenheim, 22.08.2023). Im Rahmen des Studi-
ums der verfügbaren Luftbilder, Fachliteratur und historischen Aufzeichnungen 
konnte nach Aussagen des Gutachters eine potenzielle Kampfmittelbelastung 
für Teilbereiche des Plangebietes ermittelt werden. Gemäß der Baufachlichen 
Richtlinie Kampfmittelräumung besteht damit weiterer Handlungs- bzw. Erkun-
dungsbedarf. In Teilbereichen des Plangebietes werden laut Gutachten Bom-
ben-/Granattrichter vermutet, bei welchen mit Bombenblindgängern zu rechnen 
ist.  

 

5.7. Verkehr 

Der durch die geplante Wohnbebauung (bis zu 50 Wohneinheiten, ca. 75 Pkw-
Stellplätze in einer Tiefgarage oder einer zentralen Parkierungsanlage im Sü-
den) neu entstehende Verkehr sowie die verkehrliche Leistungsfähigkeit des 
bestehenden Straßennetzes wurden in einer verkehrstechnischen Untersu-
chung („Fortschreibung Verkehrstechnische Untersuchung zum Bebauungs-
planverfahren Zwischen der Herren- und Moltkestraße“, erstellt durch das Inge-
nieurbüro für Verkehrswesen Koehler&Leutwein, Karlsruhe, 28.08.2025) begut-
achtet. Grundlage hierfür war eine Ermittlung der aktuellen Verkehrsbelastun-
gen.  

Hierzu wurde am Dienstag, den 23.01.2024 durch das oben genannte Gut-
achterbüro eine Verkehrserhebung am Kreisverkehr Hanns-Martin-Schleyer-
Straße/Herrenstraße durchgeführt. Für parallele Projekte erfolgten zudem am 
gleichen Tag Verkehrszählungen an den Knotenpunkten 

• Hanns-Martin-Schleyer-Straße/Ludwigstraße,  

• Herrenstraße/Ottstraße,  

• Ottstraße/ Ludwigstraße/Luitpoldstraße sowie  

• Abtwaldstraße/Seiläckerweg und  

• Abtwaldstraße/Ottstraße.  

 

Es zeigt sich, dass am Vormittag die Verkehrsströme verstärkt in Richtung Süd-
osten und somit in Richtung der Bundesstraße 9, die Wörth am Rhein mit Karls-
ruhe und Germersheim verbindet, orientiert sind. Am Nachmittag lassen sich 
überwiegend höhere Verkehrsbelastungen in der Gegenrichtung feststellen.  

Auf Grundlage der Zählergebnisse sowie allgemeiner Hochrechnungsfaktoren 
ergibt sich laut Gutachten, dass die Hanns-Martin-Schleyer-Straße mit maximal 
ca. 13.930 Kfz/24h im Querschnitt belastet ist. Im Zuge der Ottstraße, die als 
Einbahnstraße in westliche Fahrtrichtung ausgewiesen ist, liegen die Quer-
schnittsbelastungen bei bis zu ca. 1.260 Kfz/24 h. Die Ludwigstraße weist 
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Belastungen von maximal ca. 4.860 Kfz/24 h und die Abtswaldstraße mit maxi-
mal ca. 3.210 Kfz/24 h auf. Im Zuge der Herrenstraße konnten Belastungen von 
maximal ca. 1.050 Kfz/24 h festgestellt werden. Die Schwerverkehrsanteile lie-
gen zwischen 1% und 2%. 

 

Verkehrserzeugung 

Zur Berechnung der Verkehrserzeugung durch das Plangebiet wurden von Sei-
ten des Gutachters je Wohneinheit 2,0 bis 2,5 Einwohner angenommen, die im 
Schnitt 3,5 bis 4,0 Wege pro Tag zurücklegen. Der MIV-Anteil (Anteil des mo-
torisierten Verkehrs am Gesamtverkehr) wurde mit 75 % festgelegt. Auf Basis 
dieser Eingangsdaten und unter der Annahme von 50 zusätzlichen Wohnungen 
konnte eine zusätzliche Verkehrsbelastung von ca. 150 Kfz/24 h, jeweils im 
Quell- und Zielverkehr ermittelt werden.  

Für den Prognose-Planfall mit Berücksichtigung des Bebauungsplangebietes 
ergeben sich im Zuge der Hanns-Martin-Schleyer-Straße zukünftige Verkehrs-
belastungen von maximal ca. 15.000 Kfz/24 h, was einer Erhöhung um ca. 200 
Kfz/24 h entspricht. Die Verkehrszunahme kann im Zuge der Ottstraße mit ca. 
100 Kfz/24 h auf ca. 1.500 Kfz/24 h angegeben werden. Auch in der Ludwig-
straße ergibt sich eine Belastungssteigerung von ca. 200 Kfz/24 h auf nun ma-
ximal ca. 6.300 Kfz/24 h. Die Herrenstraße erfährt eine zusätzliche Verkehrsbe-
lastung von ca. 200 Kfz/24 h auf maximal ca. 1.900 Kfz/24 h.  

 

Leistungsfähigkeit   

Aufgrund der sich einstellenden, absolut gesehen, geringen zusätzlichen Ver-
kehrsbelastungen kann für den Nahbereich des Bebauungsplangebietes „Zwi-
schen der Herren- und Moltkestraße“ bei Einzelbetrachtung sowie paralleler Be-
trachtung zusammen mit dem Bebauungsplangebiet „Volgerwiesen“, welches 
sich nördlich des Plangebiets befindet, die Leistungsfähigkeit laut Gutachter 
auch ohne rechnerischen Nachweis bei guter Verkehrsqualität als sichergestellt 
beurteilt werden.   

Das Plangebiet weist eine gute und funktionierende Anbindung an das überört-
liche Verkehrsnetz auf. Das vorhandene Verkehrsnetz kann laut gutachterlicher 
Aussage die zusätzlichen Verkehre ohne Einschränkungen aufnehmen.   

 

5.8. Hochwasser- und Sturzflutgefährdung 

Aus den Sturzflutgefahrenkarten des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie und Mobilität (MKUEM), Abteilung Wasserwirtschaft, ergibt sich für 
Teile des Geltungsbereichs des Bebauungsplans eine Starkregengefährdung. 
Die im Internet veröffentlichten Sturzflutkarten zeigen die Wassertiefen, die 
Fließgeschwindigkeiten und die Fließrichtungen von oberflächlich abfließendem 
Wasser infolge von Starkregenereignissen. Dafür wurden Szenarien mit unter-
schiedlicher Niederschlagshöhe und -dauer betrachtet. 

Für Bebauungsplanverfahren ist nach Angaben der Obersten Wasserbehörde 
in der Regel ein außergewöhnliches Starkregenereignis mit einer Regendauer 
von einer Stunde (SRI 7) heranzuziehen. Für dieses Regenereignis ergibt sich 
folgendes Bild: 
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Sturzflutgefährdung im Planungsgebiet für ein außergewöhnliches Starkregenereignis mit einer 
Regendauer von einer Stunde (SRI 7). Quelle: https://wasserportal.rlp-umwelt.de/auskunftssys-
teme/sturzflutgefahrenkarten. 

 

Aufgrund der gegebenen Gefährdung bei Starkregenereignissen ist eine ange-
passte Bauweise, etwa durch eine Höherlegung der Bauflächen oder durch ei-
nen Verzicht auf eine Unterkellerung zu empfehlen. Es wird diesbezüglich auf 
das Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept der Stadt Wörth am Rhein 
verwiesen, dessen Empfehlungen zu beachten sind.   

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt zudem in einem Risikogebiet 
außerhalb eines Überschwemmungsgebietes (überschwemmungsgefährdetes 
Gebiet). Nach den aktuellen Hochwassergefahrenkarten zeigt sich bei extre-
men Hochwasserereignissen (seltener als 1 x in 100 Jahren) oder bei einem 
Versagen der Rheinhauptdeiche, dass das Plangebiet überflutet werden kann. 
Die Wassertiefen können bis zu 2 m erreichen 

 

5.9. Immissionsschutz 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung (Schalltechnische Untersu-
chung zum Bebauungsplanverfahren „Zwischen Herren- und Moltkestraße“ er-
stellt durch: Ingenieurbüro für Verkehrswesen Koehler&Leutwein, Karlsruhe, 
05.09.2025) zum Bebauungsplan wurden die Lärmeinwirkungen der umgeben-
den Verkehrslärmemittenten (Straßenverkehrslärm sowie Schienenverkehrs-
lärm) und der umgebenden gewerblichen Nutzung auf die geplante Bebauung 
untersucht.  
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5.9.1. Gewerbliche Lärmimmissionen  

Innerhalb des Plangebietes befindet sich an der Ottstraße eine Gaststätte (Café 
Chaos), welche als Gewerbelärmemittent eingestuft wird. Maßgebliche Schall-
quelle ist hierbei der Außenbereich, welcher als Biergarten ausgestaltet ist. Die 
Bewirtung des Biergartens ist bis 22:00 Uhr genehmigt.  

Im Umfeld des Außenbereichs des Café „Chaos“ ergeben sich gemäß der 
schalltechnische Untersuchung Fassadenpegel von bis zu ca. 53 dB(A). Durch 
den lediglich bis 22:00 Uhr genehmigten Betrieb ist nur der Tagzeitraum rele-
vant. Somit ergeben sich somit keine Überschreitungen der Immissionsricht-
werte der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete. Es sind demnach keine weite-
ren Maßnahmen zum Schutz vor Gewerbelärm vorzusehen.   

 

5.9.2. Verkehrsimmissionen 

Bei den auf das Plangebiet einwirkenden Schallquellen handelt es sich im We-
sentlichen um die südwestlich des Plangebiets verlaufende Bahnlinie Wörth-
Germersheim (für die Bahnstrecke werden 3/2 Güterzüge im Tages-/Nachtzeit-
raum angenommen, von welchen die wesentliche Lärmbelastung ausgeht) so-
wie um die südlich des Plangebietes verlaufende Hanns-Martin-Schleyer-
Straße. Weiterhin wurde im Rahmen des Gutachtens untersucht, welche Lärm-
belastungen durch die Erhöhung der Verkehrslärmemissionen auf dem beste-
henden Straßennetz aufgrund der zukünftig geplanten Nutzungen und die hie-
raus entstehende Verkehrserzeugung auf die bestehende Wohnnutzung im 
Umfeld einwirken und ob hierdurch maßgebliche Betroffenheiten entstehen.  

Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die Orientierungswerte der DIN 
18005 für Allgemeine Wohngebiete innerhalb des Plangebietes sowohl im Ta-
ges- als auch im Nachtzeitraum überschritten werden. Laut Gutachter ergibt 
sich demnach die Erforderlichkeit aktiver und passiver Lärmschutzmaßnahmen, 
durch welche die entsprechenden Grenzwerte für Allgemeine Wohngebiete ein-
gehalten werden können (vgl. Kapitel 7.1.10).  

 

6. Darstellung des Vorhabens 

Entwurfskonzept  

Für das Plangebiet besteht eine städtebauliche Konzeption des Büros BIT aus 
Karlsruhe aus dem Jahr 2023, auf deren Grundlage der Bebauungsplan-Vor-
entwurf erarbeitet wurde.  
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Lageplan, Büro BIT Karlsruhe 

 

Folgende Aussagen sind der Projektbeschreibung zum städtebaulichen Entwurf 
entnommen:  

Grundlage des städtebaulichen Konzeptes ist es, die städtebauliche Struktur, 
die Maßstäblichkeit sowie die ortstypische Haus-Hof-Bauweise nicht nur auf der 
Gebäudeebene, sondern auch auf der kleinteiligen Quartiersebene neu zu in-
terpretieren.  

Ziel der Konzeption ist die Zuordnung einer Mitte zu jedem einzelnen Kleinquar-
tier. Zentrale Plätze spielen eine zentrale Rolle. Sicht- und Wegebeziehungen 
verbinden diese Quartiershöfe miteinander.  Der jeweilige Innenhof zwischen 
den L-förmigen Gebäudekörpern wird durch seine Fassung zu einem halböf-
fentlichen Raum und Treffpunkt für Bewohner und Besucher des Quartiers.  

Die Typologie bietet im Erdgeschoss barrierefreie, förderfähige Ein- bis Zwei-
zimmerwohnungen mit Gartenzugängen im rückwärtigen Bereich. Im ersten 
Obergeschoss finden sich Zugänge zu Maisonettewohnungen mit 3 und 4 Zim-
mern, die sich bis in das ausgebaute Dach mit Kniestock erstrecken. Das Kon-
zept verbindet eine Vielzahl von unterschiedlichen Wohnungstypen, die mög-
lichst viele Bewohner ansprechen und für eine gute Durchmischung sorgen sol-
len. 

Für den südlichen Teilbereich ist eine dreigeschossige Sondernutzung vorge-
sehen, die ebenfalls einen schallmindernden Zweck erfüllen soll. Im 
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Erdgeschoss sind hierbei störungsarme Nutzungen wie Abstellflächen und 
Fahrradräume vorgesehen. In den darüberliegenden Geschossen befinden sich 
Wohnungen unterschiedlicher Größe.  

Um den Verkehrslärm zu mindern, wurden die Gebäude so angeordnet, dass 
die Grundrisse und Bauformen dem Lärm angepasst sind.  

 

Verkehrstechnisch ist das Plangebiet sinnvoll und praktisch angeschlossen. In 
nächster Nähe befinden sich Haltestellen des ÖPNV, die fußläufig zu erreichen 
sind. Über den nahegelegenen Kreisverkehr kann mit dem PKW in kürzester 
Zeit die Autobahn Richtung Landau oder Karlsruhe erreicht werden. Zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad sind verschiedene Wegenetze Richtung Naherholungs-
gebiete oder alter/neuer Ortskern Wörth (Schulen) sowie verschiedene Nahver-
sorgungsgebiete schnell zu erreichen. Die Ottstraße bietet den derzeitigen und 
zukünftigen Anwohnern zudem diverse Lokale und Geschäfte in nächster Nähe. 

 

 
 Blick in das Plangebiet, Büro BIT Karlsruhe 
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Vogelperspektive auf das Plangebiet, Büro BIT Karlsruhe  

 

Um den Straßen- und Bahnlärm in den Quartieren zu mindern, wurden die Ge-
bäude so angeordnet, dass die Grundrisse und Bauformen dem Lärm ange-
passt sind. Wohn-, Schlaf- und Arbeitsräume wurden in ruhigere Bereiche ver-
legt, Flure und Nebenräume zur Straße / zum Lärm orientiert. In Bereichen, in 
denen Gebäude von mehreren Seiten lärmbelastet sind oder die Ausrichtung 
anderen Kriterien wie der Energiegewinnung entgegensteht, sind zusätzliche 
bauliche Maßnahmen vorgesehen, um den Lärm zu reduzieren (Lärmschutz-
wände, Laubengänge, spezielle schallabsorbierende Oberflächen).  

 

Geförderter Wohnraum, unterschiedliche, weitestgehend barrierefreie Rauman-
gebote für unterschiedliche Lebensphasen, Quartiers- und Hofsituationen als 
Mittelpunkt sozialer Interaktion lassen eine gesellschaftliche Durchmischung 
und Integration lebendig wahrnehmen. Darüber hinaus wird das Prinzip der Viel-
fältigkeit durch das Schaffen eines architektonischen, flexiblen Raumes, der so-
wohl als reiner Wohnraum, als auch Raum für Sonderwohnformen wie alters-
gerechtes Wohnen/Mehrgenerationenwohnen etc. bespielt werden kann, unter-
strichen. Neben den gebäude- und quartiersbezogenen gemeinschaftlich ge-
nutzten Flächen (vertikale und horizontale Hausgärten/Haushöfe/Quartiers-
höfe) sind im öffentlichen, naturnahen Lebensraum weitere Gemeinschaftsflä-
chen mit unterschiedlichsten Nutzungsmöglichkeiten vorgesehen. 

 

Alternativ zum oben dargestellten Konzept gibt es auch eine Planvariante, die 
eine Parkierung in einer „Parkscheune“ am südlichen Rand des Planungsge-
biets vorsieht.  

Da eine Tiefgarage aufgrund der hohen Grundwasserstände in der Realisierung 
schwierig sein könnte, wird der Bebauungsplanentwurf so gefasst, dass sowohl 
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eine Parkierung in einer Tiefgarage als auch in einer „Parkscheune“ am südli-
chen Rand möglich ist.   

 

7. Inhalte des Bebauungsplans 

Um für das in Kapitel 7 dargestellte Vorhaben das erforderliche Planungsrecht 
zu schaffen, wird die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich. 

 

7.1. Planungsrechtliche Festsetzungen 

7.1.1. Art der baulichen Nutzung 

Als Art der baulichen Nutzung wird entsprechend der der Planung zugrundelie-
genden städtebaulichen Zielsetzung der Stadt für den erstmals erschlossenen 
Teil des Plangebietes ein Allgemeines Wohngebiet im Sinne des § 4 BauNVO 
festgesetzt. Für die Bestandsbebauung, welche sich innerhalb des Geltungsbe-
reiches des Bebauungsplanes befindet, wird ein Besonderes Wohngebiet ge-
mäß § 4a BauGB festgesetzt. 

 

Allgemeines Wohngebiet 

Ausgehend von der angrenzenden Wohngebietsnutzung und der konkreten 
Planung wird der erstmalig erschlossene Bereich des Plangebietes als allge-
meines Wohngebiet festgesetzt.  

Im allgemeinen Wohngebiet sind Gartenbaubetriebe aufgrund ihres großen, mit 
den Zielen der Planung nicht vereinbaren Platzbedarfs und Tankstellen auf-
grund ihres besonderen Störpotenzials unzulässig. Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes werden aufgrund des damit einhergehenden Verkehrsaufkom-
mens nicht zugelassen.  

Die gemäß § 4 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen in Form von Anlagen 
für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke sind im 
Plangebiet nur ausnahmsweise zulässig, da diese Nutzungen je nach konkreter 
Größe und Ausgestaltung durchaus mit einem gewissen Störpotenzial für die 
umgebende Wohnbebauung einhergehen können. Das durch die ausnahms-
weise Zulässigkeit dieser Nutzungen erforderliche Baugenehmigungsverfahren 
bietet die Möglichkeit, dass eine gemäß § 15 BauNVO aufgrund ihrer Eigenart 
im Einzelfall unzulässige Nutzung rechtzeitig erkannt und die Entstehung von 
Konflikten verhindert werden kann.  

 

Besonderes Wohngebiet 

Ausgehend von der städtebaulichen Eigenart der Fläche als Teil des histori-
schen Siedlungskerns der Stadt Wörth am Rhein mit der für die Pfalz typischen, 
aus einer kleinbäuerlichen Nutzung entstandenen Haus-Hof-Bebauung, wird für 
die straßenseitigen Teile des Plangebiets ein besonderes Wohngebiet festge-
setzt.  

Durch die Festsetzung eines besonderen Wohngebiets soll nicht nur die beste-
hende Wohnnutzung gesichert, sondern auch den ergänzenden gewerblichen 
und sonstigen wohnverträglichen Nutzungen innerhalb des Plangebiets 
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Rechnung getragen und eine Weiterentwicklung dieser Nutzungen ermöglicht 
werden.  

Tankstellen werden aufgrund des zu erwartenden Kundenverkehrs dieser Nut-
zung ausgeschlossen. Vergnügungsstätten sind aufgrund der befürchteten Tra-
ding-Down-Effekte, die oft mit dieser Nutzung einhergehen, im gesamten Plan-
gebiet unzulässig.  

 

7.1.2. Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan durch die Festsetzung 
einer Grundflächenzahl (GRZ), der maximalen Zahl der Vollgeschosse und der 
für das Allgemeine Wohngebiet zulässigen Gebäudehöhe bestimmt. 

 

Besonderes Wohngebiet 

Als Maß der baulichen Nutzung wird eine Grundflächenzahl (GRZ) sowie die 
Zahl der Vollgeschosse festgesetzt. Die zulässige Zahl der Vollgeschosse leitet 
sich aus der Bestandsbebauung ab. Auf eine Festsetzung von Trauf- und First-
höhen wird verzichtet, um bislang bereits nach § 34 BauGB gegebene Bau-
rechte nicht einzuschränken.  

Mit einer Grundflächenzahl von 0,6 wird der zulässige Rahmen des 
§ 17 BauNVO im Besonderen Wohngebiet vollständig ausgenutzt. Aufgrund 
des für die Haus-Hof-Bauweise typischen hohen Versiegelungsgrades inner-
halb der bebauten Grundstücksbereiche erscheint eine Verringerung der GRZ 
nicht angemessen. 

In Verbindung mit den bestehenden Grundstückszuschnitten ist bereits bei ei-
ner GRZ von 0,6 zuzüglich Überschreitung für Nebenanlagen bis auf 0,8 der 
aktuelle Bestand an Hauptgebäuden und Nebenanlagen für einen Teil der Bau-
grundstücke in Zukunft nicht mehr herstellbar. Für einen weiteren Teil der Bau-
grundstücke kann die festgesetzte GRZ aufgrund der Abgrenzung der überbau-
baren Grundstücksfläche möglicherweise nicht vollständig ausgenutzt werden. 
Da bereits vorhandene bauliche Anlagen grundsätzlich Bestandsschutz genie-
ßen, ist dies zunächst nicht als schädlich zu bewerten. Erst bei wesentlichen 
baulichen Änderungen oder einer Neuordnung der betreffenden Baugrundstü-
cke ist die Bebauung auf das gemäß Bebauungsplan zulässige Maß zurückzu-
führen. Bei einem Teil der Baugrundstücke kann dies gegenüber dem aktuellen 
Bestand zu einer geringfügigen Entsiegelung führen.  

Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO darf die zulässige GRZ durch Garagen und Stell-
plätze mit ihren Einfahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und bau-
liche Anlagen unter der Geländeoberfläche, durch die das Grundstück lediglich 
unterbaut wird, überschritten werden. Im besonderen Wohngebiet wird eine 
Überschreitung bis 0,8 zugelassen, da diese Versiegelung zum weit überwie-
genden Teil bereits im Bestand vorhanden ist.  

 

Allgemeines Wohngebiet 

Als Maß der baulichen Nutzung wird für den erstmalig baulich genutzten Teil im 
zentralen Teil des Plangebietes eine GRZ von 0,4 festgesetzt. Durch diese GRZ 
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soll eine der innerörtlichen Lage angepasste angemessene bauliche Dichte er-
möglicht werden. Daher wird die Obergrenze des § 17 Abs. 1 BauNVO ausge-
schöpft.  

Um sicher zu stellen, dass sich die neu entstehende Bebauung in Bezug auf 
Bauhöhe und Baumasse in die umgebend angrenzende Bebauung einfügt, wird 
die Zahl der Vollgeschosse für den überwiegenden Teil des Plangebietes auf 
maximal zwei beschränkt.  

Weiterhin werden die zulässige Firsthöhe und Traufhöhe für das Allgemeine 
Wohngebiet begrenzt.  

Für die vorgesehene Bebauung im südlichen Teil des Plangebietes – welcher 
zum Teil als Lärmschutz fungieren soll und den geringsten Abstand zur hoch 
verlaufenden Hanns-Martin-Schleyer-Straße aufweist, werden drei Vollge-
schosse sowie eine Traufhöhe von maximal 9,5 m und eine Firsthöhe von ma-
ximal 13,0 m festgesetzt. Sollte hier eine Gemeinschaftsgarage entstehen, wird 
allerdings ein viertes Vollgeschoss erforderlich, da nur dann der notwendige 
Stellplatzbedarf der geplanten Wohnbebauung gedeckt werden kann. Die 
Traufhöhe darf in diesem Fall zugleich um 3 m überschritten werden.  

Für die übrigen Gebäude wird eine maximale Traufhöhe von 6,5 m und eine 
maximal zulässige Firsthöhe von 10,5 m zugelassen. 

Die festgesetzte maximal zulässige Traufhöhe darf über maximal 1/3 der zuge-
hörigen Gebäudelänge überschritten werden, um Rücksprünge in der Dachge-
staltung z.B. durch Dacheinschnitte oder einen zurückgesetzten Eingang zu er-
möglichen.  

Durch die Festsetzungen zur GRZ, zur Zahl der Vollgeschosse sowie zur First- 
und Traufhöhe wird das zulässige Maß der baulichen Nutzung bereits ausrei-
chend bestimmt und die Kubatur der zulässigen Baukörper soweit begrenzt und 
umschrieben, dass auf eine zusätzliche Festsetzung zur Geschossflächenzahl 
verzichtet werden kann.  

 

7.1.3. Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 

Um eine untergeordnete Überschreitung der Baugrenze – wie im Bereich der 
bestehenden Bebauung bereits in Teilen vorhanden – planungsrechtlich abzu-
sichern, wird festgesetzt, dass bei Rechtskraft des Bebauungsplans beste-
hende Wohngebäude die Baugrenzen um maximal 1 m überschreiten dürfen 
und beim Ersatz, einer Erweiterung oder wesentlichen Änderung des Gebäudes 
eine Überschreitung in vergleichbarem Maß zugelassen werden kann. Weiter-
hin wird festgesetzt, dass die Baugrenzen auf einer Breite von je maximal 4 m 
um bis zu 2,0 m durch Terrassen, Balkone, Lichtschächte, Kellerabgänge und 
Treppenhäuser überschritten werden dürfen. 

 

Besonderes Wohngebiet 

Ausgehend von der bestehenden Bebauung wird für die straßenseitige Be-
standsbebauung im Plangebiet eine abweichende Bauweise festgesetzt.  

Durch die Ausgestaltung der abweichenden Bauweise soll die in weiten Teilen 
des Plangebietes noch bestehende regionstypische Anordnung der Gebäude in 
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der Haus-Hof-Bauweise mit an der vorderen und einer seitlichen Grundstücks-
grenze angebautem Haupthaus erhalten werden. Die abweichenden Bauwei-
sen a1, a2, a3 und a4 sind entsprechend dem nahezu durchgängig an der stra-
ßenseitigen und einer seitlichen Grundstücksseite angebauten Bestand ausfor-
muliert. Einziger Unterschied zwischen der Bauweise a1, a2, a3 und a4 ist die 
Festsetzung der jeweils betreffenden seitlichen Grundstücksgrenze des An-
baus. 

Für das Anwesen Ottstraße 23 wird aufgrund der bestehenden Bebauung die 
geschlossene Bauweise festgesetzt.  

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind der bestehenden Bebauung fol-
gend entlang der straßenseitigen Grundstücksgrenze angeordnet. Die Tiefe der 
überbaubaren Grundstücksfläche ist so abgegrenzt, dass einerseits die im amt-
lichen Kataster dargestellte Bebauung gefasst und andererseits die rückwärti-
gen Gartenflächen soweit möglich als zusammenhängende Bänder in den nicht 
überbaubaren Flächen erhalten bleiben.  

 

Allgemeines Wohngebiet 

Die überbaubaren Grundstücksflächen im Allgemeinen Wohngebiet orientieren 
sich an der zugrundeliegenden städtebaulichen Konzeption für den Innenbe-
reich des Plangebietes. Jedes der drei „Kleinquartiere“, die aus jeweils zwei L-
förmigen Baukörpern bestehen, werden in ein Baufenster gefasst. Weiterhin be-
steht im Süden des Plangebietes ein Baufenster für die dreigeschossige Son-
derbauform. Um jedoch eine flexible Nutzung der einzelnen Baublöcke und ei-
nen Spielraum in der Gestaltung zu gewährleisten, werden jeweils große, zu-
sammenhängende überbaubare Grundstücksflächen festgesetzt. 

Des Weiteren sind die Baugrenzen im Mindestabstand von 3 m von den umlie-
genden Grundstücken gewählt. 

 

7.1.4. Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 

Die Festsetzung setzt in Hinblick auf PKW-Stellplätze und Garagen die Vorga-
ben der städtebaulichen Konzeption in Bezug auf ein möglichst autofreies Quar-
tier um. Ziel ist die Sicherung einer hohen Aufenthaltsqualität im öffentlichen 
Raum. Daher sollen die privaten Stellplätze in den Allgemeinen Wohngebieten 
ausschließlich in Tiefgaragen oder in einer „Parkscheune“ am südlichen Rand 
des Allgemeinen Wohngebiets untergebracht werden, da eine offene oberirdi-
sche Unterbringung zu Störungen des Wohnens und des Wohnumfeldes führen 
würde.  

Um die Lage der Zufahrten zu Tiefgaragen und Gemeinschaftsgaragen zu fixie-
ren, ist festgesetzt, dass diese nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-
chen sowie innerhalb der Flächen für Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahr-
ten mit der Zweckbestimmung „Tiefgarage“ sowie innerhalb der in der Plan-
zeichnung festgesetzten, mit Geh- und Fahrrechten zu belastenden Fläche zu-
lässig sind. 

Oberirdische Pkw-Stellplätze sind lediglich für mobilitätseingeschränkte Perso-
nen zulässig. Fahrradstellplätze sind hingegen auch oberirdisch und auf den 
nicht überbaubaren Teilen der Baugrundstücke zulässig.  
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Im Besonderen Wohngebiet wird für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 
grundsätzlich kein städtebauliches Regelungsbedürfnis gesehen. Diese sind 
somit im Rahmen der Festsetzungen zur maximal zulässigen Versiegelung in-
nerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Es wird 
lediglich festgesetzt, dass Garagen mit ihrer Zufahrtsseite mindestens 5 m von 
der Straßenbegrenzungslinie zurückbleiben müssen, um sicherzustellen, dass 
vor der Garage ein Stellplatz angeordnet werden kann und der Straßenraum 
nicht optisch verengt wird. 

 

In Bezug auf Nebenanlagen, die der Versorgung des Gebietes mit Elektrizität, 
Gas, Wärme und Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser dienen, wird klar-
stellend geregelt, dass diese auch außerhalb der überbaubaren Grundstücks-
flächen zulässig, auch soweit für sie keine besonderen Flächen festgesetzt sind. 
Damit wird insbesondere klargestellt, dass die konkrete räumliche Festsetzung 
einer Trafostation nicht dazu führt, dass entsprechende Anlagen an anderer 
Stelle automatisch unzulässig sind.  

 

7.1.5. Flächen, die mit Geh-, Gahr- und Leitungsrechten zu belasten sind  

Um sicherzustellen, dass die vorgesehenen Parkierungsanlage im Allgemeinen 
Wohngebiet tatsächlich erreichbar sind, wird festgesetzt, dass die vorgesehe-
nen Zufahrtsflächen mit einem Geh- und Fahrrecht zugunsten der Wohnungen 
in den Allgemeinen Wohngebieten zu belasten sind.  

 

7.1.6. Flächen, auf denen ganz oder teilweise nur Wohngebäude, die mit Mitteln 
der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden könnten, errichtet 
werden dürfen  

Die Entwicklung der innerörtlichen Freifläche zwischen der Moltke- und der Her-
renstraße ist Gegenstand des Förderprogramms „Gut Wohnen in der Region! 
Baulandinitiative Rheinland-Pfalz". Gemäß den Fördervorgaben für das Projekt 
„Gut Wohnen in der Region!" muss bei der Entwicklung der Neubauflächen als 
Voraussetzung ein Anteil von mindestens 33,3 Prozent der neu entstehenden 
Wohnungen als bezahlbarer, d. h. geförderter Mietwohnraum errichtet werden. 

Um diese Vorgabe planungsrechtlich abzusichern ist festgesetzt, dass im All-
gemeinen Wohngebiet nur Wohngebäude errichtet werden dürfen, bei denen 
mindestens 1/3 der Wohnungen mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung 
gefördert werden könnten. Der Konjunktiv in der Festsetzung ergibt sich aus der 
Rechtsgrundlage in § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB. 

Klarstellend ist geregelt, dass bei gemeinsamer Errichtung mehrerer Wohnge-
bäude im Allgemeinen Wohngebiet der Mindestanteil über alle Wohngebäude 
gemeinsam nachgewiesen werden kann. 

 

7.1.7. Öffentliche und private Grünflächen  

Öffentliche Grünflächen 

Die im Bebauungsplan „BÜ-Beseitigung Zügelstraße/Ottstraße; Straßenbau“ 
festgesetzten öffentlichen Grünflächen bzw. Verkehrsgrünflächen entlang der 
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Hanns-Martin-Schleyer-Straße werden in den Bebauungsplan „Zwischen der 
Moltke- und Herrenstraße“ übernommen und im Bereich südlich der geschot-
terten Parkplatzfläche erweitert.  

 

Private Grünflächen 

Das Flurstück 1469/1 steht aufgrund entgegenstehender Eigentümerinteressen 
für eine bauliche Nutzung nicht zur Verfügung und wird daher als private Grün-
fläche festgesetzt.  

 

7.1.8. Solaranlagen 

Als lokaler Beitrag zum Klimaschutz wird festgesetzt, dass bei nach Inkrafttreten 
des Bebauungsplans neu errichteten Gebäuden mindestens 50 % der Solarin-
stallations-Eignungsflächen mit Photovoltaikmodulen zur Nutzung der einfallen-
den solaren Strahlungsenergie auszustatten sind. In Bezug auf die Solarinstal-
lations-Eignungsflächen wird auf § 3 Nr. 5 Landessolargesetz Rheinland-Pfalz 
verwiesen. Dort ist geregelt, dass Solarinstallations-Eignungsflächen zusam-
menhängende Teilflächen einer Dachfläche sind, die für die Errichtung einer 
Solaranlage geeignet sowie bei Dächern mit einer Neigung bis zu 10 Grad min-
destens 20 m2 und bei Dächern mit einer Neigung von mehr als 10 Grad min-
destens 10 m2 groß sind. Sie sind nicht durch unvermeidbare Aufbauten oder 
technische Anlagen einschließlich der Zugangswege und notwendiger Flächen 
zur Wartung und Instandhaltung der Anlagen belegt. Dachflächen mit einer Nei-
gung von mehr als 10 Grad in der Orientierung Ostnordost bis Westnordwest 
zählen nicht zu den Solarinstallations-Eignungsflächen. 

Klarstellend wird geregelt, dass die von Solarwärmekollektoren beanspruchte 
Fläche auf die zu realisierende Solarmindestfläche angerechnet werden. 

 

7.1.9. Schutz vor Gewerbelärm  

Gemäß den Berechnungen des Schallgutachters ergibt sich – wenn der Bier-
garten des Café Chaos entsprechend der bestehenden Genehmigung um 22:00 
Uhr geschlossen wird - keine Überschreitung der geltenden Immissionsricht-
werte der TA Lärm. Maßnahmen zum Schutz vor Gewerbelärm werden dem-
nach nicht erforderlich.  

 

7.1.10. Schutz vor Verkehrslärm 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans ist die Wahrung bzw. Siche-
rung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu beachten. Bei den wesentli-
chen auf das Plangebiet einwirkenden Quellen von Verkehrsschall handelt es 
sich um die Hanns-Martin-Schleyer-Straße südlich des Plangebiets sowie um 
die südwestlich verlaufende Bahnlinie.  

Gemäß den Berechnungen des Schallgutachters werden neben den Orientie-
rungswerten der DIN 18005 auch teilweise die geltenden Immissionsgrenzwerte 
der 16. BImSchV in Bezug auf den Straßenverkehrslärm innerhalb des Plange-
bietes überschritten.  
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Im Rahmen des Bebauungsplans ist daher darüber zu entscheiden, durch wel-
che Maßnahmen gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Sinne des BauGB 
gewährleistet werden können. Als Schallschutzmaßnahmen stehen dabei 
grundsätzlich die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung: 

• Einhalten von Mindestabständen (Trennung der Nutzungen), 

• Differenzierte Baugebietsausweisungen (Nutzungsgliederung), 

• Aktive Schallschutzmaßnahmen (Lärmschutzwälle und/oder Lärm-
schutzwände), 

• Schallschutzmaßnahmen an den schutzwürdigen Nutzungen (Grundris-
sorientierung, passive Schallschutzmaßnahmen durch Verbesserung 
der Schalldämmung der Außenbauteile und Einbau von technischen Lüf-
tungseinrichtungen in schutzbedürftigen Räumen, die dem Nachtschlaf 
dienen, z.B. Schlaf- und Kinderzimmer). 

 

Im Folgenden werden die konkreten Möglichkeiten von Schallschutzmaßnah-
men für die geplanten schutzbedürftigen Nutzungen im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans diskutiert und mit den sonstigen, im Rahmen der Aufstellung 
des Bebauungsplans zu beachtenden Belangen abgewogen:  

 

Aktive Schallschutzmaßnahmen am Rand des Planungsgebiets 

Zur Gewährleistung zumutbarer Lärmverhältnisse in schutzbedürftigen Räumen 
innerhalb der Gebäude sind laut Gutachter in den Randbereichen des Plange-
bietes Verkehrslärmschutzmaßnahmen in Form von aktiven Lärmschutzmaß-
nahmen sowie entsprechend gedämmten Außenbauteilen vorzusehen. 

Aufgrund dessen wird festgesetzt, dass die entlang der Hanns-Martin-Schleyer-
Straße bestehende Lärmschutzwand entlang des südlichen Plangebietsrandes 
mit der Höhe von 2 m fortgesetzt wird.  

Die Schallschutzmaßnahme wird allerding nur erforderlich, wenn im südlichen 
Bereich des Allgemeine Wohngebiets eine Wohnbebauung realisiert wird. Sollte 
dort nur eine Gemeinschaftsgarage („Parkscheune“) entstehen, kann auf die 
Lärmschutzwand verzichtet werden.  

 

Einhalten von Mindestabständen bzw. Vergrößerung des Abstands  

Sowohl die Lage der Straßen als auch die Abgrenzung des Planungsgebiets 
sind in der örtlichen Situation fixiert. Eine Vergrößerung des Abstandes zu den 
Lärmemittenten stellt in der vorliegenden Planungssituation somit kein geeigne-
tes Mittel zur Konfliktbewältigung dar. Von der Hanns-Martin-Schleyer-Straße 
halten die überbaubaren Grundstücksflächen der Neubebauung durch die Fest-
setzung der öffentlichen Grünfläche einen größeren als den bauordnungsrecht-
lich vorgegebenen Abstand von 3 m ein. In Bezug auf die Bestandsbebauung 
wird für die Flurstücke 1472/1 sowie 1451/12 keine über das bestehende Maß 
hinausgehende bauliche Nutzung zugelassen, um ein Heranrücken der Bebau-
ung an die Lärmquellen zu verhindern.  

 

Differenzierte Baugebietsausweisung (Nutzungsgliederung)  
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Im Plangebiet ist die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets bzw. eines 
Besonderen Wohngebietes vorgesehen. Damit werden Nutzungen mit einer ho-
hen Störempfindlichkeit vorgesehen. Die Ausweisung einer weniger störemp-
findlichen Nutzung, wie etwa einem Misch- oder Gewerbegebiet widerspricht 
den städtebaulichen Entwicklungszielen für die Fläche. Planungsziel der Stadt 
ist die Ausweisung von Wohnbauflächen zur Deckung der gegebenen Wohn-
baulandnachfrage. Ebenfalls wird keine Nachfrage nach Bauflächen für eine 
gemischte Nutzung in der Stadt gesehen.  

 

Schallschutzmaßnahmen an den schutzwürdigen Nutzungen 

Da andere Maßnahmen – wie dargelegt – ausscheiden bzw. nicht ausreichen, 
sind laut Schallgutachter auch passive Schallschutzmaßnahmen an den schutz-
würdigen Nutzungen als wirkungsvoll einzustufen. 

Es werden ergänzende Schallschutzmaßnahmen an den schutzwürdigen Nut-
zungen durch die Festsetzung passiver Schallschutzmaßnahmen (Verbesse-
rung der Schalldämmung der Außenbauteile sowie Einbau von schallgedämm-
ten Lüftungseinrichtungen in zum Schlafen genutzten Aufenthaltsräumen) er-
forderlich. Durch diese Maßnahmen kann sichergestellt werden, dass als Min-
destqualität in den Aufenthaltsräumen der schutzwürdigen Nutzungen verträg-
liche Innenpegel erreicht werden.  

Daher wird festgesetzt, dass für die Außenbauteile von schutzbedürftigen Räu-
men die Anforderungen an die Luftschalldämmung gemäß DIN 4109-1:2018-01 
„Schallschutz im Hochbau, Teil 1: Mindestanforderungen“ und der DIN 4109-
2:2018-01 „Schallschutz im Hochbau, Teil 2: Rechnerische Nachweise der Er-
füllung der Anforderungen“, einzuhalten sind. Die maßgeblichen Außenlärmpe-
gel nach DIN 4109 und die sich daraus ergebenden erforderlichen Schalldämm-
Maße der Außenbauteile sind unter Berücksichtigung der Raumkorrektur und 
der Orientierung der Außenbauteile entsprechend den Anforderungen der DIN 
4109-1:2018-01 und DIN 4109-2:2018-01 zu ermitteln. 

In der DIN 4109-1, 2018, Nummer 7.4, wird darauf hingewiesen, dass das 
Schalldämm-Maß von Außenbauteilen nur voll wirksam ist, wenn die Türen und 
Fenster bei der Lärmeinwirkung geschlossen bleiben. Um dennoch eine ausrei-
chende Belüftung der Schlafräume zu erreichen, ist eine schallgedämmte, fens-
terunabhängige Lüftung erforderlich. 

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans wird im Beurteilungszeit-
raum Nacht (22.00 bis 06.00 Uhr) der Orientierungswert der DIN 18005 von 
45 dB(A) zumindest in einem Teil des Plangebiets überschritten. Zur Gewähr-
leistung des nächtlichen Schutzziels des ungestörten Schlafs wird daher fest-
gesetzt, dass in Räumen, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden, durch 
den Einbau von schallgedämmten Lüftungseinrichtungen für eine ausreichende 
Belüftung zu sorgen ist. Auf den Einbau von schallgedämmten Lüftungseinrich-
tungen kann verzichtet werden, wenn nachgewiesen wird, dass der Beurtei-
lungslärmpegel in der Nacht unter 45 dB(A) liegt. 

 

Schutz der Außenwohnbereiche 
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Der Stadt ist bewusst, dass im Bereich des südwestlichen Plangebietsrands 
eine Überschreitung der Immissionsrichtwerte auch für die Außenwohnbereiche 
vorliegt. Es wird daher festgesetzt, dass Außenwohnbereiche mit Beurteilungs-
pegeln durch Verkehrslärm von mehr als 62 dB(A) im Tagzeitraum durch bauli-
che Schallschutzmaßnahmen, wie z.B. Wintergärten, verglaste Loggien oder 
vergleichbare Schallschutzmaßnahmen zu schützen sind. Für die Wintergärten 
und die verglasten Loggien etc. ist durch schallgedämmte Lüfter oder gleich-
wertige Maßnahmen bautechnischer Art eine ausreichende Belüftung sicherzu-
stellen. Es können somit im Tagzeitraum nutzbare Außenwohnbereiche errich-
tet werden. Bei Nacht ist ein Schutz der Außenwohnbereiche nicht erforderlich.  

 

Veränderungen der Verkehrslärmimmissionen in der Umgebung 

Durch die zusätzliche Verkehrserzeugung ergeben sich laut Schallgutachten 
(Koehler&Leutwein, 05.09.2025) im Umfeld keine maßgeblichen Steigerungen 
bei gleichzeitiger Überschreitung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 
oder das Ansteigen der Fassadenpegel auch nur in geringem Umfang von be-
reits sehr hoch belasteten Gebäudefassaden. Eine erhöhte Abwägungsrele-
vanz ergibt sich daher durch die zusätzliche Verkehrserzeugung des Plange-
bietes im Umfeld nicht.  

 

7.1.11. Schallschutz im Bereich der geplanten Parkierungsanlagen 

Von der Ein- und Ausfahrt der geplanten Parkierungseinrichtungen gehen Lärm-
immissionen aus, die analog zu Gewerbelärmemissionen nach TA Lärm zu be-
werten sind. Dabei sind zwei Fälle zu unterscheiden: 

• Sollte die Parkierung in einer Tiefgarage erfolgen, ergeben sich nahe der 
geplanten Tiefgaragenein- und -ausfahrt im Tagzeitraum an einer Fassade 
ein Beurteilungspegel von 41 dB(A), womit die Richtwerte der TA Lärm für 
allgemeine Wohngebiete im Tagzeitraum unterschritten werden. Für den 
Nachtzeitraum werden im Umfeld der Tiefgaragenein- und -ausfahrt Fassa-
denpegel von ca. 31 bis zu ca. 35 dB(A) berechnet und somit ebenfalls die 
Richtwerte der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete unterschritten.  

Somit besteht keine Erfordernis von Lärmschutzmaßnahmen.  

• Bei Erstellung einer Gemeinschaftsgarage („Parkscheune“) am südlichen 
Rand des Bebauungsplangebiets ergeben sich nahe der Zufahrt an den be-
nachbart bestehenden und geplanten Gebäudefassaden im Tagzeitraum 
Beurteilungspegel von bis zu 51,7 dB(A). Damit sind die Richtwerte der TA 
Lärm für allgemeine Wohngebiete im Tagzeitraum unterschritten. Für den 
Nachtzeitraum werden im Umfeld der Zufahrt jedoch Fassadenpegel von bis 
zu 48,0 dB(A) berechnet. Somit werden die Richtwerte der TA Lärm für all-
gemeine Wohngebiete überschritten. Für besondere Wohngebiete sind in 
der TA Lärm keine Richtwerte vorgegeben. Analog zur DIN 18005 „Schall-
schutz im Städtebau“ ist es jedoch gerechtfertigt, für den Nachtzeitraum 
ebenfalls die Werte wie für ein Allgemeines Wohngebiet anzusetzen.  

Somit werden verschiedene Lärmschutzmaßnahmen an der Parkierungsan-
lage sowie im Bereich der Zufahrt erforderlich. Hierfür wird im Schallgutach-
ten die Schließung der nördlichen und westlichen Fassade der 
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„Parkscheune“ und die Anordnung einer hochabsorbierenden Lärmschutz-
wand mit einer Länge von mindestens 54,0 m und einer Höhe von mindes-
tens 1,8 m im Bereich der Zufahrt sowie die Auflage von Grundrissorientie-
rung mit Ausschluss von öffenbaren Fenstern an den Fassaden mit Ausrich-
tung zur Zufahrt vorgeschlagen. Alternativ zu einem Ausschluss von öffen-
baren Fenstern können geeignete bauliche Schallschutzmaßnahmen, wie 
z. B. Ausrichtung der Fenster, Doppelfassaden, verglaste Vorbauten, be-
sondere Fensterkonstruktionen oder in ihrer Wirkung vergleichbare Maß-
nahmen vorgesehen werden, wenn sichergestellt ist, dass insgesamt eine 
Schallpegeldifferenz erreicht wird, die es ermöglicht, in Aufenthalts- / Schlaf-
räumen bei teilgeöffnetem Fenster einen Innenraumpegel von 30 dB(A) 
während dem Nachtzeitraum nicht zu überschreiten. 

 

Diese vorgeschlagenen Maßnahmen sind als Festsetzungen in den Bebau-
ungsplan aufgenommen. Klarstellend ist jedoch geregelt, dass diese nur umge-
setzt werden müssen, wenn am südlichen Rand des Bebauungsplangebiets 
eine Gemeinschaftsgarage umgesetzt wird. Sollte öffentlich-rechtlich gesichert 
sein, dass im Allgemeine Wohngebiet WA 2 keine Gemeinschaftsgarage errich-
tet wird, kann auf die Maßnahmen verzichtet werden.  

 

7.2. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Im Zuge der planerischen Zurückhaltung soll auf bauordnungsrechtliche Fest-
setzungen - insbesondere auf Festsetzungen zur Gestaltung baulicher Anlagen 
- soweit möglich verzichtet werden. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen sol-
len lediglich zur Dachgestaltung sowie zur Zahl der notwendigen Stellplätze ge-
troffen werden, um sicher zu stellen, dass sich das Plangebiet gestalterisch in 
die umgebende Bebauung einfügt. 

 

7.2.1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 

Für das gesamte Plangebiet erfolgt in Bezug auf die Dachneigung eine Orien-
tierung an der Altortsbebauung. Flachdächer und flach geneigte Dächer werden 
daher ausgeschlossen.  

Im Bereich der Bestandsbebauung entlang der Herren-, Moltke- und Ottstraße 
(WB) werden für Hauptgebäude lediglich Satteldächer und Zeltdächer mit einer 
Dachneigung von 30° bis 45° zugelassen. Diese Dachformen sind zum weit 
überwiegenden Teil im Bestand vorhanden. Für untergeordnete Gebäudeteile 
werden auch Flachdächer zugelassen.  

Für die geplante Neubebauung (WA) werden für Hauptgebäude nur geneigte 
Dächer mit einer Dachneigung von 30° bis 45° zugelassen. Davon abweichend 
werden Pultdächer nur als versetzte Pultdächer und nur mit einer Dachneigung 
von 15° bis 25° zugelassen.  

Flachdächer und normale Pultdächer sind für Hauptgebäude bewusst nicht zu-
lässig, da sich diese Dachformen städtebaulich nicht in die umgebende Bebau-
ung einfügen. Bei der Verwendung von versetzten Pultdächern wird ergänzend 
festgesetzt, dass der auf die Horizontale projizierte Abstand der kürzeren Dach-
seite zwischen dem First und der zugehörigen Außenwand mindestens 1/3 der 
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zugehörigen Gebäudebreite betragen muss. Damit sollen extrem stark ver-
setzte Pultdächer vermieden werden, die in der städtebaulichen Wirkung einem 
normalen Pultdach gleichkommen. Zur Absicherung des Bestands wird festge-
setzt, dass bei Erweiterungen und Umbauten bestehender Gebäude bzw. bei 
Anbauten an bestehende Gebäude die vorhandene Dachneigung fortgeführt 
werden darf. 

Für Garagen, Nebengebäude und sonstige untergeordnete Gebäudeteile wer-
den jedoch aufgrund der geringeren Wirkungen auf das Ortsbild auch geringere 
Dachneigungen und Flachdächer zugelassen.  

Um ein zu starkes Zergliedern der Dachlandschaft zu vermeiden, sind Dachauf-
bauten, Nebengiebel und Dacheinschnitte nur zulässig, wenn sie in ihrer 
Summe die Hälfte der zugehörigen Gebäudelänge nicht überschreiten.  

 

7.2.2. Einfriedungen 

Zur Wahrung eines offenen Straßenraumcharakters und einem gestalterisch 
ansprechenden Straßenbild, sollen Einfriedungen grundsätzlich nicht geschlos-
sen gestaltet sein und eine Höhe von 1,6 m nicht überschreiten, sofern es sich 
nicht um straßenseitige Hoftore handelt. Sie dürfen allerdings durch Hecken 
hinterpflanzt werden. Mit dieser Festsetzung soll einer optischen Verengung 
des Straßenraumes entgegengewirkt werden. Um zudem eine einheitliche städ-
tebauliche Gestaltung zu gewährleisten, werden sie hinsichtlich ihrer Höhe und 
Ausführung beschränkt.  

 

7.2.3. Zahl notwendiger Stellplätze  

Durch die Festsetzung zur Zahl der bauordnungsrechtlich notwendigen Stell-
plätze in Abhängigkeit zur Wohnungsgröße wird eine ausreichende Zahl an 
Stellplätzen auf den privaten Baugrundstücken sichergestellt und gleichzeitig im 
Bebauungsplan eine abschließende Regelung getroffen. Der öffentliche Stra-
ßenraum kann so weitgehend von parkenden Fahrzeugen freigehalten werden. 

 

7.3. Grünordnung 

Gemäß § 1a BauGB sind im Rahmen der Abwägung die Vermeidung und der 
Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft zu berücksich-
tigen. Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des Bundesnaturschutzgeset-
zes sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Ver-
änderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden 
Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. 

 

7.3.1. Umfang der Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft 

Zur Bewertung der geplanten Flächeninanspruchnahme ist ein Vergleich mit 
dem gegebenen Bestand erforderlich. Durch die geplante Ausweisung eines 
Allgemeinen Wohngebiets (WA) im Bereich des derzeit unbebauten Teils des 
Plangebietes ergeben sich entsprechend den Festsetzungen zur GRZ sowie 
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den grünordnerischen Festsetzungen folgende Änderungen der Flächennut-
zungen: 
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Flächennutzungen Bestand Planung 
Differenz Be-
stand / künftiges 
Baurecht 

Versiegelte Flächen    

Gebäude  3.540 m² - 

Sonstige versiegelte Flächen 3.830 m² - 

Zulässige Versiegelung mit GRZ 
0,4 + 50 % Überschreitung ge-
mäß § 19 Abs. 4 BauNVO (WA) 

- 4.460 m2 

Zulässige Versiegelung mit GRZ 
0,6 + Überschreitung bis 0,8 ge-
mäß § 19 Abs. 4 BauNVO (WB) 

- 8.800 m2  

Öffentliche Verkehrsfläche 1.070 m² 1.225 m²  

Öffentlicher Parkplatz (geschot-
tert) 

375 m² 355 m²  

Trafostation -- 20 m²  

Summe versiegelte Flächen 8.815 m2 14.860 m2 + 6.045 m2 

Nicht versiegelte Flächen    

Private Gartenfläche bei GRZ 0,4 
+ 50 % Überschreitung gemäß § 
19 Abs. 4 BauNVO (WA) 

- 2.970 m² 

 

Private Gartenfläche bei GRZ 0,6 
+ Überschreitung bis 0,8 gemäß 
§ 19 Abs. 4 BauNVO (WB) 

- 2.200 m² 

Unversiegelte Flächen auf den 
privaten Baugrundstücken  

3.630 m2 - 

Wiesenfläche 8.005 m² - 

Unversiegelter Fußweg 150 m² -  

Private Grünfläche - 570 m²  

Öffentliche Grünflächen – Ver-
kehrsgrün 

2.330 m² 2.340 m²  

Summe unversiegelte Fläche 14.115 m2 8.070 m2 - 6.055 m2 

Gesamt 22.930 m² 22.930 m²  

 

Auswirkungen auf Natur und Landschaft sind insbesondere durch die zulässig 
werdende zusätzliche Flächenversiegelung (ca. 6.045 m2) und aufgrund der Ro-
dung einzelner Gehölze zu erwarten.  

Nachteilige Auswirkungen auf das Siedlungsbild ergeben sich nicht, da die er-
gänzende Bebauung aufgrund der rückwärtigen Lage von den öffentlichen Stra-
ßenräumen aus nur eingeschränkt wahrnehmbar sein wird und keine Auswei-
tung der Bebauung in die freie Landschaft hinein erfolgt. Ein weitgehender Aus-
gleich der Eingriffe in den Wasserhaushalt ergibt sich durch die gemäß den 



 
Stadt Wörth am Rhein, Begründung zum Bebauungsplan „Zwischen der Moltke- und 
Herrenstraße“ Fassung zur Offenlage vom 05.09.2025 

 

 

Seite 40 

wasserrechtlichen Bestimmungen – auch ohne gesonderte Regelung im Be-
bauungsplan - vorzusehende Versickerung des Niederschlagswassers.   

Ein Ausgleich der Eingriffe in das Bodenpotenzial ergibt sich jedoch nicht.  

Dieser Eingriff in Natur und Landschaft wird jedoch vor dem Hintergrund der 
städtebaulichen Zielsetzung einer Innenentwicklung vor einer Außenentwick-
lung hingenommen, zumal mit der Nutzung innerörtlicher Flächen eine weitere 
Ausdehnung der Siedlungsflächen in die freie Landschaft hinein vermindert wer-
den kann.  

Da der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren im Sinne des § 13 a 
BauGB aufgestellt wird, gelten für den Bereich des Plangebiets Eingriffe, die auf 
Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, im Sinne des 
§ 1 a Abs. 3 S. 5 BauGB als vor der planerischen Entscheidung zulässig. Ein 
Ausgleich ist damit nicht erforderlich.  

 

7.3.2. Maßnahmen innerhalb des Bebauungsplangebietes 

Auch wenn durch den Bebauungsplan gemäß § 13 a BauGB keine ausgleichs-
pflichtigen Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft entstehen, werden zur Ver-
meidung, zur Minderung und zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Land-
schaft folgende Regelungen vorgesehen: 

• Auf den privaten Baugrundstücken sind PKW-Stellplätze mit wasserdurch-
lässigen Belägen zu versehen, sofern das anfallende Niederschlagswasser 
nicht anderweitig auf dem Baugrundstück versickert wird. Der Abflussbei-
wert der Flächenbefestigung darf höchstens 0,6 betragen.  

• Dachflächen aus den unbeschichteten Metallen Kupfer, Zink und Blei sind 
unzulässig. Der Ausschluss von Dachflächen aus unbehandelten Metallen 
dient dem Boden-, Gewässer- und Grundwasserschutz, da Metalle vom Re-
gen ausgewaschen und über die Versickerung oder Ableitung von Nieder-
schlagswasser in Boden und Grundwasser oder in die oberirdischen Ge-
wässer gelangen.  

• Auf den privaten Baugrundstücken ist je angefangene 250 m2 Grundstücks-
fläche mindestens ein standortgerechter Laubbaum oder hochstämmiger 
Obstbaum der Qualität 3 x verpflanzt, Stammumfang 16 – 20 cm zu pflan-
zen, dauerhaft zu erhalten und bei Verlust zu ersetzen. 

• Im Bereich der privaten Baugrundstücke ist – außer im Traufbereich der 
Gebäude bis maximal 0,5 m Abstand zur Außenfassade der Gebäude – die 
Verwendung von Stein-, Kiesel- und sonstigen Materialschüttungen mit 
mehr als 1 m2 Fläche zur Gestaltung von Vegetationsflächen unzulässig. 

Der Ausschluss von Schotter- und Kiesgärten soll die Lebensraumeignung 
der Frei- und Gartenflächen innerhalb des Plangebiets für die heimischen 
Tierarten der Siedlung und Gärten (insbesondere für Insekten, heimische 
Vogelarten, Amphibien und Kleinsäuger) erhalten und gleichzeitig der som-
merlichen Überwärmung entgegenwirken. Moderne, nach Abtragung der 
durchwurzelten Bodenschicht in der Regel durch ein Geotextil unterlegte, 
Schotter- oder Kiesgärten gelten zwar als „pflegeleicht“, sowohl in ihrer öko-
logischen Wertigkeit als auch in ihrer kleinklimatischen Wirkung sind diese 
Flächen jedoch eher mit einer vollständig versiegelten Pflaster- oder 
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Asphaltfläche zu vergleichen. Gerade bei sommerlichen Hochdruck-wetter-
lagen heizen sich die Steinschüttungen über Tag in der Sonne stark auf. 
Die gespeicherte Wärme wird dann – vergleichbar den Steinen eines Sau-
naofens – bis in die Nacht hinein an die Umgebung abgegeben und wirkt so 
der nächtlichen Abkühlung der bepflanzen Gartenflächen entgegen.  

• Bei Einfriedung ist zwischen Zaununterkante und Boden ein Abstand von 
mindestens 20 cm einzuhalten. Auf durchgehende Mauersockel ist zu ver-
zichten. 

Die Festsetzung zur für Kleintiere durchwanderbaren Gestaltung baulicher 
Einfriedungen stellt sicher, dass der Lebensraum der künftigen privaten 
Grünflächen auch ohne vermeidbare Zerschneidung für Arten des Sied-
lungsraums zur Verfügung steht.  

• Für die Außenbeleuchtung dürfen ausschließlich Lampen mit warmweißem 
Licht mit geringen Blauanteilen im Spektrum und einer Farbtemperatur von 
maximal 3.000 Kelvin zum Einsatz kommen, die nach unten abstrahlen. 

Die Festsetzung zur Farbtemperatur der Außenbeleuchtung soll die insek-
tenanziehende Wirkung der Außenbeleuchtung verringern und damit die 
Population der nachtaktiven, fliegenden Insekten schützen. 

• Die Festsetzung zum verpflichtenden Vorhalten einer Zisterne mit Drossel-
ablauf in den Regenwasserkanal sorgt für den zeitverzögerten Anfall des 
Niederschlagswassers in die örtliche Kanalisation. Damit erfolgt im Inte-
resse einer Minderung der Kanalnetzbelastung eine Minderung der Abfluss-
spitzen auf einen Wert, der deutlich unterhalb der bisherigen Abflussspitzen 
liegt.  

• Flachdächer und flach geneigte Dächer bis 15° Neigung von Nebenanlagen 
sowie von Garagen sind extensiv zu begrünen, soweit sie nicht durch Dach-
ausstiege, Oberlichter, Dachterrassen oder in einer anderen mit einer Dach-
begrünung unverträglichen Weise genutzt werden. Die Festsetzung zur 
Dachflächenbegrünung wird zu einer Verminderung der Überwärmung bei-
tragen. Darüber hinaus wird das auf diesen Dachflächen anfallende Nieder-
schlagswasser innerhalb der Dachbegrünung zurückgehalten und zumin-
dest zum Teil durch die Verdunstung wieder in den natürlichen Wasser-
kreislauf eingebracht. Damit können auch die Auswirkungen auf den Was-
serhaushalt wirksam vermindert werden. 

• Zur Minderung der Erwärmung sowie zur Schaffung von Lebensräumen für 
Vögel und Kleinlebewesen sind Fassaden, bei denen eine Fläche von mehr 
als 25 m² fenster- und türlos ist, dauerhaft mit kletternden oder rankenden 
Pflanzen (z.B. Waldreben (Clematis), Wildem Wein (Parthenocissus) oder 
Geißblatt (Lonicera)) zu begrünen. Je 2 m Wandlänge ist mindestens eine 
Pflanze vorzusehen. Die Bepflanzung muss über Bodenanschluss erfolgen. 

• Die vorhandenen Gehölzflächen am Rand des Plangebietes werden als zu 
Erhalten festgesetzt.  

 

7.3.3. Artenschutzrechtliche Maßnahmen  

Aus artenschutzrechtlichen Gründen sind weiterhin Maßnahmen am Rand des 
Bebauungsplangebietes erforderlich (vgl. Kapitel 5.4).  
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Vor Beginn der Bauarbeiten im Bereich des Allgemeinen Wohngebiets ist daher 
im Bereich der nicht von Gehölzen bestandenen Freiflächen am südlichen bzw. 
südöstlichen Rand des Bebauungsplangebiets eine Fläche als Fortpflanzungs- 
und Ruhestätte für die Mauereidechse und die Schlingnatter durch folgende 
Maßnahmen aufzuwerten: 

o Herstellung von 4 Lesesteinhaufen unterschiedlicher Typen (3x Le-
sesteinhaufen einfach und 1x Lesesteinhaufen aufwändig) für Mauerei-
dechsen 

o Herstellung eines Totholzhaufens für die Schlingnatter 

Die Vorgaben zur Ausführung der Lesestein- und Totholzhaufen ergeben sich 
aus den Vorgaben des Gutachtens „B-Plan Herren-/Moltkestraße Wörth – Er-
fassung von Brutvögeln, Reptilien sowie ausgewählten Insektenarten 2023 mit 
Artenschutzbeitrag“, Ber.G Beratung.Gutachten, Berg (Pfalz), Oktober 2023), 
auf das in der Festsetzung verwiesen wird. Die Flächen, innerhalb der die Maß-
nahmen umzusetzen sind, befinden sich im Eigentum der Gemeinde und sind 
in der Planzeichnung des Bebauungsplan als Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft fest-
gesetzt. 

Die Ersatzbiotope sind dauerhaft zu erhalten sowie bei Bedarf gemäß den art-
spezifischen Anforderungen an den Lebensraum zu pflegen oder zu erneuern. 
Sie dürfen nicht von anderen Nutzungen überlagert oder beeinträchtigt werden. 

 

Zur rechtlichen Sicherung, dass die erforderlichen artenschutzrechtlichen Maß-
nahmen vor einem möglichen Eingriff in die bisherigen Lebensräume umgesetzt 
werden, ist die Bebauung im Allgemeinen Wohngebiet unter die aufschiebende 
Bedingung gestellt, dass 

• die oben dargelegten Ersatzbiotope hergestellt sind,  

• auf den Flächen mit Reptilienvorkommen eine Vergrämung der Eidechsen 
oder Schlingnattern aus dem Baufeld durch Entfernen aller potenzieller Ver-
steckmöglichkeiten durchgeführt wurde und dass  

• gegebenenfalls im Baufeld verbliebene Reptilien abgefangen und in zuvor 
hergerichtete und funktionsfähige Ausgleichshabitate verbracht wurden.  

 

7.4. Verkehrserschließung 

Der Anschluss des derzeit nicht erschlossenen Teils des Plangebiets an das 
öffentliche Straßennetz erfolgt von der Herrenstraße. Hierzu ist ein Abbruch des 
Gebäudes Herrenstraße 14 vorgesehen. Eine fußläufige Zuwegung erfolgt wei-
terhin über den bestehenden Fußweg, welcher nördlich des Gebäudes Molt-
kestraße 1 ins Innere des Plangebietes führt. 

Für die Bestandsbebauung ergeben sich keine Änderungen. Ausbauerforder-
nisse im Bereich der öffentlichen Verkehrsfläche in Folge der Planung sind nicht 
erkennbar.  

Entlang der Moltkestraße werden die bislang auf den privaten Baugrundstücken 
liegenden Teilflächen des westlichen Gehwegs in die öffentliche Verkehrsfläche 
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einbezogen. Damit soll hier Rechtsklarheit in Bezug auf die Funktion der betref-
fenden Fläche geschaffen werden.  

 

7.5. Ver- und Entsorgung 

Die Versorgung des Gebiets mit Strom, Telefon, Gas und Wasser ist durch die 
in der Herrenstraße, Ottstraße und Moltkestraße vorhandenen Leitungen gesi-
chert. Für die geplante Neubebauung wird jedoch aller Voraussicht nach eine 
zusätzliche Trafostation erforderlich. Diese wird in der südöstlichen Ecke des 
bestehenden Parkplatzes an der Herrenstraße vorgesehen.  

Das anfallende Schmutzwasser kann in das bestehende Kanalnetz eingeleitet 
werden.  

 

7.6. Umgang mit dem Niederschlagswasser 

Gemäß § 55 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist das anfallende Niederschlags-
wasser ortsnah zu versickern, zu verrieseln oder direkt über eine Kanalisation 
ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer einzuleiten, soweit dem 
weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch 
wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.  

Bei der Neuerrichtung baulicher Anlagen sind die Regelungen des WHG anzu-
wenden und die Möglichkeiten für eine Rückhaltung bzw. Versickerung des an-
fallenden Niederschlagswassers auf dem Baugrundstück im Rahmen des Bau-
antrages entsprechend nachzuweisen. 

 

7.6.1. Festsetzungen im Bebauungsplan 

Um den Anforderungen der Wasserwirtschaft gerecht zu werden, sind im Be-
bauungsplan folgende Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserhaushalts 
festgesetzt: 

• Die Festsetzung zum verpflichtenden Vorhalten einer Zisterne mit Drossel-
ablauf in den Regenwasserkanal sorgt für den zeitverzögerten Anfall des 
Niederschlagswassers in die örtliche Kanalisation. Damit erfolgt im Inte-
resse einer Minderung der Kanalnetzbelastung eine Minderung der Abfluss-
spitzen auf einen Wert, der deutlich unterhalb der bisherigen Abflussspitzen 
liegt.  

• Dachflächen aus den unbeschichteten Metallen Kupfer, Zink und Blei sind 
unzulässig, um ein Auswaschen der Metalle und damit ein Anreichern in 
Boden und Grundwasser zu vermeiden. 

• Flachdächer und flach geneigte Dächer bis 15° Neigung von Nebenanlagen 
sowie von Garagen sind extensiv zu begrünen, soweit sie nicht durch Dach-
ausstiege, Oberlichter, Dachterrassen oder in einer anderen mit einer Dach-
begrünung unverträglichen Weise genutzt werden. Die Festsetzung zur 
Dachflächenbegrünung wird zu einer Verminderung der Überwärmung bei-
tragen. Darüber hinaus wird das auf diesen Dachflächen anfallende Nieder-
schlagswasser innerhalb der Dachbegrünung zurückgehalten und zumin-
dest zum Teil durch die Verdunstung wieder in den natürlichen 
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Wasserkreislauf eingebracht. Damit können auch die Auswirkungen auf den 
Wasserhaushalt wirksam vermindert werden. 

• Nach Rechtskraft des Bebauungsplans hergestellte PKW-Stellplätze sind 
mit wasserdurchlässigen Belägen zu versehen, sofern das anfallende Nie-
derschlagswasser nicht anderweitig auf dem Baugrundstück versickert 
wird. 

• Sogenannte „Schottergärten“ sind unzulässig. 

 

7.6.2. Entwässerungskonzept 

Aus dem zum Bebauungsplan erstellten Bodengutachten (Geotechnisches Gut-
achten zur Erstellung des Bebauungsplanes „Zwischen Moltke- und Herren-
straße“, erstellt durch: Ingenieurgesellschaft Kärcher mbH, Wörth-Schaidt, 
28.03.2024) ergibt sich, dass der für eine Versickerung von Niederschlagswas-
ser erforderlich Mindestabstand zwischen dem mittleren höchsten Grundwas-
serstand und der Unterkante der Versickerungsanlage von 1 m innerhalb des 
Plangebietes nicht eingehalten werden kann. Weiterhin ist die innerhalb des 
Plangebietes vorhandene bindige Deckschicht als nicht ausreichend wasser-
durchlässig einzustufen.   

Für die Neuplanung wurde daher im Rahmen des Bebauungsplans eine Ent-
wässerungskonzeption mit Wasserhaushaltsbilanz erstellt („Wasserwirtschaftli-
cher Fachbeitrag im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens „Zwischen der 
Moltke- und Herrenstraße“ in Wörth am Rhein“, Planungsbüro Piske, Ludwigs-
hafen, 02.09.2025). 

Aufgrund der Randbedingungen ist eine dauerhafte gezielte Versickerung des 
Niederschlagswassers nicht möglich. Daher wird eine gedrosselte Ableitung er-
forderlich. Grundsätzlich ergibt sich hierfür von Seiten der Kanalnetzbetreiber 
sowie dem Ziel der Annährung an den natürlichen Wasserhaushalt die Maß-
gabe, dass im Zuge von Neuplanungen der Gebietsabfluss gegenüber dem Ur-
zustand nicht wesentlich erhöht wird. Für das Plangebiet kann davon ausge-
gangen werden, dass eine Abflussspende von 5 l/(s*ha) im Rahmen des natür-
lichen Gebietsabflusses liegt.  

 

Daher ist im Entwässerungskonzept vorgesehen, dass für das anfallende Nie-
derschlagswasser Rückhalteräume geschaffen werden, welche – auf Grund-
lage eines maximalen Gebietsabflusses von 5 l/(s*ha) – geeignet sind, dass 
anfallende Niederschlagswasser im Gebiet zurückzuhalten und gedrosselt in 
den Vorfluter zu entwässern. Hierbei sind – um weitergehende Verdunstungs-
potenziale zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig eine geringfügige Grund-
wasserneubildung zu ermöglichen, auch offene Retentionsflächen mit Überlauf 
vorzusehen. 

Auf Grundlage der innerstädtischen Lage mit einem verdichteten Wohnumfeld 
wurde die Mindestgröße des notwendigen Rückhaltvolumens anhand eines 10-
jährlichen Niederschlagsereignisses – gemäß Maßgaben aus DWA-Arbeitsblatt 
A117 – ermittelt. 

Die Lage des Rückhalteraums ist in Abhängigkeit von der Variante der Park-
raumbewirtschaftung zu wählen. Sofern eine Tiefgarage zur Umsetzung kommt, 
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ist der Rückhalteraum vsl. unterhalb der Zuwegung aus der Herrenstraße vor-
zusehen. Sofern keine Tiefgarage vorgesehen wird, ergeben sich weiterge-
hende Freiheiten für die Lage des Rückhalteraums. 

Die Innenhöfe der geplanten Wohnbebauung sollten so gestaltet sein, dass 
diese als Retentionsräume nutzbar gemacht werden und die dort anfallenden 
Abflüsse in die geplanten Grünflächen eingeleitet werden können. Eine weiter-
gehende Brauchwassernutzung wird im Zuge der Erforderlichkeit über den Er-
halt des lokalen Wasserhaushalts empfohlen. Weitergehende Retentionsflä-
chen für den Überflutungsfall sind in der Grünanlage möglich.  

 

Die Konkretisierung der Entwässerungskonzeption muss im Rahmen der kon-
kreten Vorhabenplanung für die geplante Neubebauung erfolgen. 

 

7.6.3. Wasserhaushaltsbilanz 

Der Beachtung und dem Erhalt des lokalen Wasserhaushalts kommt zwischen-
zeitlich eine besondere Rolle bei städtebaulichen Planungen zu. Grundlage da-
für sind die fachlichen Vorgaben der DWA-Arbeitsblätter A 102-1 „Grundsätze 
zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen zur Einleitung 
in Oberflächengewässer, Dezember 2020“ und A 102-4 / BWK-M 3-4 Teil 4 
„Wasserhaushaltsbilanz für die Bewirtschaftung des Niederschlagswassers, 
März 2022“. 

Mit der Wasserhaushaltsbilanz wird die Veränderung des Wasserhaushalts be-
zogen auf die Ausgangssituation vor der Realisierung von Maßnahmen betrach-
tet, d.h. die Betrachtung bezieht sich auf den Urzustand des Vorhabenbereichs. 
Zielsetzung dieser fachlichen Vorgaben ist, dass im Zuge von Planungen der 
lokale Wasserhaushalt gegenüber dem Urzustand des Geländes so weit als 
möglich erhalten bleiben oder wieder an diesen angenähert werden soll. Neben 
dem Verschlechterungsverbot gemäß den §§ 27 bzw. 47 Wasserhaushaltsge-
setz (WHG) rückt damit auch das Verbesserungsgebot in den Fokus. Der ge-
plante Zustand ist dabei – durch geeignete und verhältnismäßige Maßnahmen 
– soweit möglich dem Urzustand anzunähern. 

Die vergleichende Wasserhaushaltsbilanz wird dabei im Zuge des Verfahrens 
auf die geplanten Neubauflächen begrenzt, welche als Bilanzgebiet eine befes-
tigte Fläche >800 m² aufweisen und gemäß DWA-M 102-4/BWK-M 3-4 einem 
Vergleich zu unterziehen sind.  

Bei den sonstigen im Bebauungsplan beinhalteten Flächen werden keine rele-
vanten städtebaulichen und entwässerungstechnischen Überplanungen von 
Siedlungsflächen vorgehen, die eine Änderung am Bestand zur Folge hätten. 
Die betroffenen Grundstücksflächen weisen zudem jeweils befestigte Flächen 
von <800 m² auf. Eine Bilanzierung dieser Flächen ist auf Grundlage von DWA-
M 102-4/BWK-M 3-4 daher nicht erforderlich. 

 

Unter diesen Rahmenbedingungen zeigt die Wasserhaushaltsbilanz folgende 
Ergebnisse: 
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Gemäß den Referenzwerten ergibt sich im Plangebiet für den Urzustand eine 
Evapotranspiration (Verdunstung) von 72,9 %, eine Versickerung von 10,8 % 
und ein oberflächiger Abfluss von 16,3 %. 

 

Für den künftigen Zustand nach Umsetzung der Planung wurden zwei Varian-
ten (Variante 1 – ableitungsorientiert; Variante 2 – retentionsorientiert) geprüft. 
Nachfolgende Ansätze sind in beiden Varianten enthalten: 

• Die Nebenanlagen werden mit durchlässigen Belägen berücksichtigt – ein 
geringfügiger Anteil wird hierbei als Gründachflächen, der Überdachungen 
bestimmter Nebenanlagen repräsentiert (wie Aufgänge und überdachte 
Fahrrad-Stellplätze o. ä) angenommen.  

• Bei der Ermittlung des Anteils der Verdunstung der geplanten Grünflächen 
wurde ein erhöhter Ansatz berücksichtigt, da diese von hoher Qualität sind 
und grundsätzlich über höhere Verdunstungspotentiale verfügen als der Ur-
zustand. Weiterhin wird in den erhöhten Werten der Einfluss der festgesetz-
ten Fassadenbegrünung berücksichtigt.  

Weitergehend wurde in der Variante 2 geprüft, wie sich die Wasserbilanz ver-
hält, wenn die geplanten Grünflächen – zusätzlich zu einer seltenen wasserfüh-
renden Wirkung im Überflutungsfall wie in Variante 1 – in die Regelentwässe-
rung integriert werden. Für die Innenhöfe wurde hierbei eine breitflächige Ein-
leitung in die Grünbereiche (mit Überlauf) und für mind. 50% der Dachflächen 
eine Zwischenspeicherung in begrünten Entwässerungsmulden mit Überlauf – 
um weitergehende Verdunstungspotenziale in Verbindung mit den erforderli-
chen Überflutungsflächen zu aktivieren – berücksichtigt. Im Bereich der Rand-
eingrünung und den sonstigen Grünflächen können Abflüsse oberflächig in Re-
tentionsmulden geleitet werden, welche mit Überläufen an den Retentionsraum 
angebunden sind; gleiches gilt für die nördliche Zufahrt. 

Hierdurch soll erreicht werden, dass bei kleineren bzw. normalen Nieder-
schlagsereignissen der Abfluss in den Rückhalteraum erheblich reduziert wer-
den kann. 

 

In der Variante 1 ergibt sich eine Evapotranspiration (Verdunstung) von 52,5 %, 
eine Versickerung von 13,1 % und ein oberflächiger Abfluss von 34,4 %. 

In der Variante 2 ergibt sich eine Evapotranspiration (Verdunstung) von 61,0 %, 
eine Versickerung von 17,2 % und ein oberflächiger Abfluss von 21,8 %. 

 

 
Wasserhaushalt: Vergleich zwischen unbebautem Urzustand und den bebauten Zuständen ge-
mäß Variante 1 und Variante 2 
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Gemäß der Bilanzierung ergeben sich somit in der Variante 1 weitergehende 
Defizite in dem lokalen Wasserhauhalt – welche im Besonderen durch eine er-
hebliche Abweichung in den Aufteilungswerten für die Ableitung (+18%) und der 
Verdunstung (-20 %) begründet sind. Für den Erhalt des lokalen Wasserhaus-
haltes ist es dahingehend unerlässlich, die lokalen Grünanlagen in das Entwäs-
serungssystem zu integrieren, um weitergehende Retentions- und Verduns-
tungspotenziale zu aktivieren und gleichzeitig den lokalen Abfluss zu reduzie-
ren. Entsprechende Maßnahmen sind in Variante 2 berücksichtigt und führen 
zu einer erheblichen Annährung an den lokalen Urzustand.  

In Bezug auf die Aufteilungswerte ergibt sich bei Variante 2 weiterhin bei der 
Verdunstung die größte Abweichung zum Urzustand (~12%). Durch die inner-
städtische Lage und das lokale Bestandsumfeld begründet, sind weitergehende 
Annäherungen an den Urzustand – auf Grundlage der maximalen Flächenan-
sätze aus dem Bebauungsplan – kaum erreichbar. 

Im Zuge der Umsetzung des städtebaulichen Konzepts ist es aber wahrschein-
lich, dass die maximalen Flächenansätze nicht erreicht werden und die Abflüsse 
bzw. versiegelten Flächen geringer ausfallen. Es wird dahingehend empfohlen 
im Zuge der konkreten Vorhabenplanung bzw. Genehmigungsplanung erneut 
eine Wasserhaushaltsbilanz aufzustellen, in welcher mit hoher Wahrscheinlich-
keit die Abweichungen zu Urzustand von maximal 10 % eingehalten werden 
können. 

 

8.   Bodenordnung 

Zur Umsetzung des Bebauungsplans ist eine Neuordnung der Flurstücke erfor-
derlich. 

 

 

 


